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1 Einleitung 

1.1  Anlass und Ziel der Entwicklungsabsichten  

Der Anlass für  d ie Entwicklungsabsichten der Stadt Marsberg ist die Erweiterung eines 

or tsansässigen Produktionsunternehmens im Stadt te i l  G iershagen, das seit  se iner 

Gründung im Jahr 2012 kontinuierl ich gewachsen ist  und seinen Flächenbedarf am 

bestehenden Standor t ausgeschöpft hat.  Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage,  

zusätzl icher Produkt ionsanlagen sowie eines gest iegenen Personal - und Maschinen-

bedarfs besteht ein konkret belegter Mehrbedarf an Flächen für Produkt ion, Lager, 

Logist ik und betr iebszugeordnete Infrastruktur.  Die hierfür vorgesehenen Erweite -

rungsf lächen l iegen im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB und s ind bis lang über-

wiegend ackerbaul ich genutzt,  sodass eine planungsrecht l iche Steuerung mit tels Be-

bauungsplan erforder l ich ist,  um eine ungeregelte Einzelgenehmigungspraxis zu ver-

meiden.  

Ziel  der Entwicklungsabsichten ist es, d ie planungsrecht l ichen Voraussetzungen für 

eine nachhalt ige, am vorhandenen Standor t or ient ier te Weiterentwicklung des Betr ie -

bes zu schaffen und damit d ie Sicherung bestehender sowie die Schaffung zusätzl i -

cher Arbeitsplätze in Giershagen, der Stadt Marsberg und der Region zu ermöglichen. 

Durch die konzentr ier te Erweiterung am bestehenden Standor t  sol len funktionale An-

forderungen des Unternehmens (unmit te lbare räumliche Anbindung, Flächenzusam-

menhang, eff iz iente Logist ik) mit den städtebaul ichen Zielsetzungen einer geordneten 

Or tsrandentwicklung,  der Nutzung vorhandener Erschl ießungsstrukturen und der Mi -

nimierung zusätzl icher Flächeninanspruchnahme im Außenbereich in Einklang ge -

bracht werden.  

Für den Ar tenschutzbeitrag bedeutet d ies, dass die Entwicklungsabsicht  des Bebau-

ungsplans Nr. 10 „Gewerbegebiet Auf  der Haide“ im Hinbl ick auf ihre Auswirkungen 

auf europarechtl ich und nat ional  geschützte Ar ten fachgutachterl ich zu bewer ten ist.  

Es ist  zu prüfen,  ob durch die baul iche Erweiterung, d ie damit  verbundene Inanspruch-

nahme bislang überwiegend landwir tschaft l ich genutzter Flächen und die Intensiv ie -

rung der gewerbl ichen Nutzung Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst  

werden können und welche Vermeidungs -, CEF- und Minderungsmaßnahmen erforder-

l ich s ind, um die ökologische Funkt ion betroffener For tpf lanzungs - und Ruhestät ten im 

räumlichen Zusammenhang zu erhalten und den Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lat ionen planungsre levanter Ar ten zu sichern.  

1.2  Rechtl iche Grundlagen  

Im Rahmen des Baule itplanverfahrens ist zu prüfen, ob Verbotstatbestände nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch den Vol lzug des Bebauungsplanes ein-

treten können.  

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 44 Absatz 1 BNatSchG) ist  es verboten,  

1)  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Ar ten nachzustel len, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2)  wild lebende Tiere der streng geschützten Ar ten und der europäischen Vogelar ten 

während der For tpf lanzungs -, Aufzucht-,  Mauser-,  Überwinterungs - und 
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Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung l iegt vor,  wenn s ich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Populat ion einer Ar t ver-

schlechter t,   

3)  For tpf lanzungs - oder Ruhestät ten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Ar ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4)  wild lebende Pf lanzen der besonders geschützten Ar ten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, s ie oder ihre Standor te zu beschädigen oder zu 

zerstören.  

Bei der Prüfung, ob Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) durch den Vollzug des Bebauungsplanes e intreten können ,  stel l t  d ie Ar-

tenschutzprüfung (ASP) das zentrale Element dar. D ie Ar tenschutzprüfung basier t  auf 

den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Sie d ient  der Um-

setzung europäischer Ar tenschutzricht l inien in nat ionales Recht und ist recht l ich in  

den §§ 44 und 45 BNatSchG veranker t.  Diese Vorschr if ten setzen die Vorgaben der 

FFH-Richtl inie und der Vogelschutzr icht l inie um. Der Anwendungsbereich der Ar ten-

schutzprüfung erstreckt s ich auf Eingr if fe in Natur und Landschaft gemäß § 15 

BNatSchG in Verbindung mit dem Landesnaturschutzgesetz.  

Eine Besonderheit  der Ar tenschutzprüfung l iegt in ihrer Eigenständigkeit.  Sie kann 

nicht durch andere Umweltprüfungen wie die Umweltver trägl ichkeitsprüfung oder die 

FFH-Ver trägl ichkeitsprüfung ersetzt werden. Die Ar tenschutzprüfung dient somit der 

Sicherstel lung, dass bei dem Bauleitp lanverfahren die ar tenschutzrechtl ichen Belange 

entsprechend den gesetzl ichen Vorgaben berücksicht igt  werden. Sie fokussier t sich 

auf d ie europäisch geschützten Ar ten, insbesondere die FFH -Anhang-IV-Ar ten und die 

europäischen Vogelar ten.  

Um den Prüfprozess zu vereinfachen, wird in Nordrhein -Westfalen die Ar tenschutzprü-

fung auf  sogenannten „planungsre levante Ar ten“ beschränkt.  Planungsre levante Ar ten 

sind eine naturschutzfachl ich begründete Auswahl derjenigen geschützten Ar ten,  die  

bei einer Ar tenschutzprüfung im Sinne einer Ar t - für-Ar t-Betrachtung einzeln zu bear-

beiten s ind. Das LANUK bestimmt die für Nordrhein -Westfalen planungsrelevanten Ar-

ten nach einheit l ichen naturschutzfachl ichen Kri ter ien  

Der Ablauf und die Inhalte einer Ar tenschutzprüfung umfassen die folgenden dre i Stu-

fen:  

•  Stufe I :  Vorprüfung (Ar tenspektrum, Wirk faktoren)  

Die erste Stufe der Ar tenschutzprüfung dient a ls init ia le  Einschätzung möglicher 

ar tenschutzrechtl icher Konf l ikte.  In d iesem Prozess wird eine überschlägige Prog-

nose erstel l t ,  um zu ermit teln, ob und bei  welchen Ar ten potenziel le Konf l ikte auf-

treten könnten. Zu diesem Zweck ist es notwendig, al le verfügbaren Informat ionen 

über das betroffene Ar tenspektrum zu sammeln und auszuwer ten.  

Bei dieser Beur tei lung spielen sowohl der spezif ische Vorhabentyp als auch die 

ör t l ichen Gegebenheiten eine entscheidende Rol le.  Es ist  wicht ig, sämtl iche rele -

vanten Wirk faktoren des geplanten Vorhabens in d ie Betrachtung einzubeziehen,  

um eine umfassende Einschätzung vornehmen zu können. D iese erste Stufe dient  

als Weichenstel lung für den weiteren Verlauf der Ar tenschutzprüfung.  

Nur wenn s ich aus dieser in it ia len Prüfung Hinweise auf mögl iche ar tenschutzrecht-

l iche Konf l ikte ergeben, wird für  die betreffenden Ar ten eine ver t iefende Untersu-

chung in der zweiten Stufe erforderl ich.  
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•  Stufe I I :  Ver t iefende Prüfung der Verbotstatbestände  

Es werden Vermeidungsmaßnahmen erarbeitet,  d ie auch vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen umfassen können.  In manchen Fäl len wird zusätzl ich e in R is ikoma-

nagement konzipier t.  Nach der Fest legung dieser Maßnahmen erfolgt eine erneute 

Prüfung, um festzuste l len,  ob trotz der geplanten Schutzmaßnahmen noch Verstöße 

gegen ar tenschutzrechtl iche Verbote zu erwar ten s ind.  

Sollte sich herausstel len, dass für best immte Ar ten weiterhin eine vorhabenspezi -

f ische Verletzung der ar tenschutzrecht l ichen Verbotstatbestände nicht  ausge-

schlossen werden kann, wird ein Ausnahmeverfahren (Stufe I I I)  notwendig.  

•  Stufe I I I :  Ausnahmeverfahren  

In d ieser Phase der Ar tenschutzprüfung wird eine eingehende Untersuchung durch-

geführ t,  um festzustel len, ob die drei  wesentl ichen Voraussetzungen für e ine Aus-

nahmegenehmigung erfül l t  sind. D iese Voraussetzungen umfassen das Vor l iegen 

zwingender Gründe,  die  Alternativ losigkeit  des Vorhabens und die Sicherstel lung, 

dass der Erhaltungszustand der betroffenen Ar ten nicht  beeinträchtigt wird. Nur 

wenn al le diese Bedingungen erfül l t  s ind, kann eine Ausnahme von den ar ten-

schutzrecht l ichen Verboten in Betracht gezo gen werden.  

Die Beur tei lung der ar tenschutzrechtl ichen Relevanz des geplanten Vorhabens erfolgt  

dabei in str ikter Übereinst immung mit der Verwaltungsvorschr if t  zur Anwendung der 

nat ionalen Vorschrif ten zur Umsetzung der FFH -Richtl in ie (92/43/EWG) und der Vo-

gelschutzr icht l in ie (2009/147/EG). Diese als VV-Ar tenschutz bekannte Vorschr if t ,  d ie 

vom Minister ium für  Kl imaschutz, Umwelt,  Landwir tschaft,  Natur- und Verbraucher-

schutz NRW (MKULNV) im Jahr 2016 erlassen wurde, b ietet den rechtl ichen und me -

thodischen Rahmen für die  Durchführung dieser Prüfung in Planungs - oder Zulas-

sungsverfahren.  

1.3  Leitfaden Nordrhein-Westfalen  

Für die Erstel lung des Ar tenschutzbeitrags wurde der aktuel le Leit faden des Landes 

Nordrhein-Westfalen,  das „Methodenhandbuch zur Ar tenschutzprüfung in NRW“, zu-

grunde gelegt.  Dieses Methodenhandbuch bündelt d ie fachl ichen und rechtl ichen 

Standards für die Durchführung ar tenschutzrechtl icher Prüfungen im Rahmen von 

Bauleitp lan- und Genehmigungsverfahren in NRW und ste l l t  damit d ie maßgebliche 

Grundlage für die Vorgehensweise dar. Es def inier t d ie Methoden und den Umfang der 

erforderl ichen Datenerhebungen, gibt  ar tspezif ische Hinweise zur Bestandserfassung 

und beschreibt die Bewer tung der Wirksamkeit von Vermeidungs - und Ausgleichsmaß-

nahmen. D ie Anwendung des Methodenhandbuchs gewähr leistet,  dass die ar ten-

schutzrecht l ichen Belange systematisch, nachvol lz iehbar und entsprechend den aktu-

el len naturschutzfachl ichen Erkenntnissen in d ie Planung e inbezogen werden.  

2 Beschreibung des Vorhabens  

2.1  Lage und Umfang des Projekts  

Das Plangebiet  für  das geplante Vorhaben bef indet sich im Stadt tei l  Giershagen der 

Stadt Marsberg, im nordwestl ichen Tei lbereich des Or tstei ls.  D ie betrachteten Flächen 

l iegen in Verlängerung der Straße „Zur Heide“ und umfassen sowohl bereits gewerbl ich 

genutzte als auch intensiv landwir tschaft l ich bewir tschaftete Bereiche.  Etwa ein Dr it tel  
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der Gesamtf läche wird derzeit  durch den bestehenden Betr ieb des or tsansässigen 

Unternehmens, das Lagerhaus eines weiteren Betr iebs , durch e inen Funkmasten und 

durch Erschl ießungsf lächen genutzt.  Im südl ichen Tei l  des Plangebiets bef indet  sich 

zudem eine Wohnnutzung in Form eines Betr iebsle iterwohnhauses. D ie übr igen Flä-

chen werden überwiegend ackerbaul ich genutzt und weisen eine monotone,  struktur-

arme Ausprägung auf .  

 

Abbi ldung 1 Übers icht zur  Lage des Plangebietes  

Die Erschl ießung des Plangebietes erfolgt  über d ie Straße „ Zur Heide“, d ie d irekt  an 

die k lassif iz ier te Landesstraße L870 („Papenstraße“)  angebunden ist.  Das Plangebiet 

ist  n icht  unmit telbar an den bestehenden Siedlungskern angebunden, sondern l iegt 

etwa 70 bis 100 Meter nördl ich eines ausgewiesenen, b is lang nur tei lweise bebauten 

Wohngebiets.  

Mit dem Vorhaben ist eine bauliche Erweiterung des bestehenden Unternehmens-

standor ts beabsichtigt,  um den gestiegenen Flächenbedarf für Produktion, Lagerung 

und Verwaltung zu decken. Ziel ist  es, durch die planungsrechtl iche Sicherung der 

Flächen die Voraussetzungen für  eine nachhalt ige Unternehmensentwicklung zu schaf-

fen und gleichzeit ig  eine geordnete,  bedarfsgerechte Nutzung im Sinne der städtebau-

l ichen Entwicklung der Stadt Marsberg zu ermöglichen. Die genaue Abgrenzung und 

Größe des Geltungsbereichs ergeben s ich aus dem Plantei l  des Bebauungsplans und 



Ar t enschut zrech t l ich e Prü fung   

zum Beb auung sp lan  Nr .  10  "Gewerb egeb ie t  au f  d er  H a ide“  

 

 

-  5 -  

wurden so gewählt,  dass sowohl der kurzfr ist ige Bedarf des Unternehmens a ls auch 

eine mit telfr ist ige Entwicklungsperspektive berücksicht igt werden.  

2.2  Beschreibung der geplanten Maßnahmen  

Das geplante Vorhaben umfasst d ie Erweiterung des bestehenden Unternehmens-

standor ts im Stadt te i l  Giershagen der Stadt Marsberg durch die Ausweisung neuer 

Gewerbef lächen und die damit  verbundene Err ichtung zusätzl icher Betr iebsgebäude, 

Lager- und Produktionshal len sowie zugehöriger Infrastruktureinrichtungen.  

Im Rahmen der Planung werden die vorhandenen Erschl ießungsanlagen genutzt  und 

punktuel l  ausgebaut.  Die Erschl ießung der neuen Gewerbef lächen erfolgt  über die be-

stehende Straße „ Zur Heide“. Neben der baulichen Erweiterung des Betr iebs sind die 

Anlage von Stel lp lätzen, Rangierf lächen und interner Verkehrswege vorgesehen.  

Für d ie Entwässerung der versiegelten Flächen ist ein System zur Regenrückhaltung 

und Versickerung vorgesehen. Das Schmutzwasser wird über e ine Pumpstat ion in d ie 

bestehende Kanal isat ion eingeleitet.  Die technische Versorgung mit  Strom, Wasser 

und Telekommunikat ion erfolgt über d ie vorhandenen Netze.  

Zur Minimierung der Umweltauswirkungen sind verschiedene Maßnahmen zum Schutz 

von Natur und Landschaft vorgesehen. Dazu zählen die Begrenzung der überbaubaren 

Grundstücksf lächen, die Anlage und Begrünung von nicht überbauten Flächen mit hei -

mischen Gehölzen sowie die Verwendung insektenschonender Außenbeleuchtung. 

Eine bodenkundliche Baubegleitung stel l t  sicher, dass während der Bauphase der 

Schutz des Bodens gewährleistet wird.  

Mit diesen Maßnahmen wird das Ziel verfolgt,  die betr iebl iche Entwicklung des Unter-

nehmens mit den Anforderungen des Umwelt-  und Kl imaschutzes in Einklang zu br in-

gen und e ine nachhalt ige, umweltver trägl iche Flächenentwicklung sicherzuste l len.  

2.3  Darstellung der Wirkfaktoren auf Natur und Arten  

Im Rahmen des geplanten Vorhabens ergeben s ich verschiedene Wirk faktoren,  die auf 

Natur und Ar ten im Plangebiet einwirken können. D ie wicht igsten Wirk faktoren lassen 

sich nach bau -, anlagen- und betr iebsbedingten Einf lüssen unterscheiden und orien-

t ieren s ich an den Vorgaben des Methodenhandbuchs zur Ar tenschutzprüfung in NRW.  

Während der Bauphase zählen hierzu insbesondere die Flächeninanspruchnahme 

durch Erdarbeiten, d ie Neuerrichtung von Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen 

sowie die Beseit igung oder der Rückschnit t  von Vegetat ion. D iese Maßnahmen können 

zur Zerstörung oder Beeinträchtigung von Lebensräumen, insbesondere von For tpf lan-

zungs- und Ruhestät ten bodenbrütender Vogelar ten führen.  Temporäre Störungen 

durch Lärm, Erschüt terungen, Staubentwicklung und den Einsatz von Maschinen kön-

nen zusätzl ich zu einer Vergrämung empfindl icher Ar ten beitragen und deren Brut - 

und Aufzuchterfolg beeinträchtigen.  

Betriebsbedingt wirken sich vor a l lem eine Zunahme des Verkehrs, Lärm - und Lichte -

missionen sowie die dauerhafte Versiegelung von Flächen aus. Letztere führ t zu einem 

dauerhaften Verlust von Lebensräumen für Flora und Fauna und kann die Durchlässig-

keit  der Landschaft für wandernde Ar ten einschränken. Besonders nachtakt ive und 

l ichtempfindl iche Ar ten wie Fledermäuse und Insekten können durch künstl iche Be -

leuchtung in ihrem Verhalten und ihrer Lebensraumwahl gestör t  werden.  
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Weitere relevante Wirk faktoren ergeben sich aus der Veränderung der Nutzungsinten-

sität,  etwa durch eine erhöhte Betr iebsamkeit,  längere Betr iebszeiten oder den Einsatz 

von Außenbeleuchtung. Auch stoff l iche Einträge, wie Schadstoffe aus dem Betr ieb von 

Fahrzeugen und Maschinen, können die Umweltgüter Boden und Wasser beeinträcht i -

gen. Die Fragmentierung und Überbauung bislang zusammenhängender Ackerf lächen 

kann zudem die Lebensraumeignung für Of fenlandar ten weiter verschlechtern.  

3 Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung  

3.1  Vorgehensweise bei der Datenerhebung  

Die Durchführung der Ar tenschutzprüfung erfolgte nach dem Grundsatz, eine ausrei -

chende und fachl ich fundier te Bestandsaufnahme der im Plangebiet relevanten Ar ten 

und ihrer Lebensräume sicherzustel len. Umfang und Tiefe der Untersuchungen wurden 

dabei an die naturräumlichen Gegebenheiten sowie die Ar t  und den Umfang des ge-

planten Vorhabens angepasst.  Zu Beginn der Datenerhebung fand im Apr i l  2025 eine 

gezielte Vor-Or t-Begehung der betroffenen Flächen stat t.  Z iel dieser Begehung war 

es, das Ar tpotenzial im Untersuchungsraum einzuschätzen,  erste Hinweise auf das 

Vorkommen besonders oder streng geschützter Ar ten zu gewinnen und die Struktur 

sowie die Nutzung der vorhandenen Lebensräume zu erfassen.  

Im Anschluss an die Geländeerhebung wurden vorhandene Datenquellen systemat isch 

ausgewer tet,  um das Ar tenspektrum im Untersuchungsgebiet möglichst vol lständig 

abzubi lden. Hierzu zählte insbesondere eine Messtischblat tabfrage, mit der relevante 

faunist ische und f lor ist ische Nachweise aus amt l ichen und wissenschaft l ichen Daten-

banken abgefragt wurden. Ergänzend erfolgte eine Auswer tung der Fundpunktkataster 

der Landschaftsinformationssammlung (@LINFOS), um weitere Hinweise auf das Vor-

kommen geschützter Ar ten im Umfeld des Plangebiets zu erhalten.  

Die Kombinat ion aus aktuel ler  Geländeerhebung und der Auswer tung bestehender Da-

tenquel len gewährle istet,  dass sowohl aktuel le als auch längerfr ist ig dokument ier te 

Nachweise in die ar tenschutzrecht l iche Bewer tung einf l ießen. Auf diese Weise wurde 

eine belastbare Datengrundlage geschaffen, um die im Plangebiet vorkommenden Ar-

ten und deren Lebensräume angemessen zu erfassen und die weiteren Schrit te der 

Ar tenschutzprüfung fachgerecht durchführen zu können.  

3.2  Abgrenzung des Untersuchungsraums  

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums erfolgte gemäß den Vorgaben des „Metho-

denhandbuchs zur Ar tenschutzprüfung in NRW“. Da das Vorhaben mit e iner Flächen-

inanspruchnahme von circa 4,6 Hektar und potenziel l  emissionsintensiven Gewerbe-

nutzungen verbunden ist,  wurde der Untersuchungsraum entsprechend der Or ient ie -

rungswer te für  größere Vorhaben def in ier t :  

•  der Vorhabenbereich (Geltungsbereich des Bebauungsplans) zuzüglich eines 500 -

Meter-Radius.  

Dieser Radius berücksicht igt d ie maximale planer isch relevante Fluchtdistanz stö-

rungsempfindl icher Ar ten und deckt potenziel le Wirk faktoren wie Lärm, Lichtemissio-

nen und Habitatverluste ab.  
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Abbi ldung 2 -  Abgrenzung des Untersuchungsraumes  

Das Untersuchungsgebiet umfasst:  

•  Den bebauten Or tskern von Giershagen  mit bestehenden Gewerbef lächen, Wohn-

bebauung und sozialer Infrastruktur (Schule, Kindergar ten).  

•  Offenlandbereiche  mit intensiv ackerbaulich genutzten Flächen und strukturschwa-

chem Grünland.  

•  Angrenzende Waldf lächen im Nordosten, die als Pufferzone zum Landschafts -

schutzgebiet „Freif lächen um Giershagen“ fungieren.  

•  Tei le  des FFH-Gebiets „Gewässersystem Diemel und Hoppecke“  sowie des EU-Vo-

gelschutzgebiets „D iemel - und Hoppecketal“ ,  die sich etwa 200 Meter westl ich und 

öst l ich des Vorhabenbereichs erstrecken.  

Die gewählte Abgrenzung gewährle istet,  dass al le relevanten Lebensraumtypen – von 

Siedlungsstrukturen über Agrarf lächen bis zu Waldrändern – erfasst werden. Gleich-

zeit ig werden ar tspezif ische Habitatansprüche und mögliche Wechselwirkungen mit  

benachbar ten Schutzgebieten systematisch berücksicht igt.   

3.3  Quellen und Datenbasis  

Für die Erstel lung des Ar tenschutzbeitrags wurde eine Vielzahl  von Quellen und Daten 

ausgewer tet,  um eine fundier te und umfassende Bestandsaufnahme der relevanten 

Ar ten und ihrer Lebensräume im Untersuchungsgebiet sicherzustel len. Grundlage der 

Datenerhebung bi ldet  das „Methodenhandbuch zur Ar tenschutzprüfung in Nordrhein -

Westfalen“, das behördenverbindl iche Standards für die Planung und Durchführung 
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von Ar tenschutzprüfungen vorgibt und die Nutzung verschiedener Datenquel len expl i -

z it  empfiehlt.  

Zunächst wurden aktuel le und historische Daten aus dem Fachinformationssystem 

(FIS) „Geschützte Ar ten in Nordrhein -Westfalen“ in Form einer Messtischblat tabfrage  

sowie aus der Landschaftsinformationssammlung (@LINFOS) herangezogen. Diese 

Datenbanken l iefern Informationen zu bekannten Vorkommen planungsrelevanter Ar-

ten und deren Lebensräumen im Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld.  

Neben diesen landesspezif ischen Datenquellen wurden auch weitere öffent l ich zu-

gängliche Informationssysteme und Literatur ausgewer tet,  darunter Ar tensteckbriefe, 

Verbreitungskar ten und Fachgutachten. Zusätzl ich f lossen die Ergebnisse der im Apr i l  

2025 durchgeführ ten Vor-Or t-Begehung in die Bewer tung ein,  um die Aktual ität  und 

Vollständigkeit  der Datenbasis sicherzuste l len.  

4 Bestandserfassung und Relevanzprüfung  

4.1  Darstellung der vorhandenen Lebensräume und Biotope  

Im Untersuchungsgebiet kommen unterschiedl iche Biotope und damit Lebensräume 

verschiedener Ar ten vor.  Zur Bewer tung fand e ine Vor-Or t-Begehung des Plangebietes 

(=direkter Geltungsbereiche des geplanten Bebauungsplanes) stat t.  Dabei wurden die 

Biotoptypen nach dem HSK-Schlüssel 1 anhand der Biotoptypenliste eingeordnet.  Das 

weitere Untersuchungsgebiet wurde mit tels Luftb i ldauswer tungen eingeschätzt.   

Das Plangebiet (=Geltungsbereich des Bebauungsplanes) wird in weiten Tei len von 

landwir tschaft l ichen Flächen in Form von Grünländern und Ackerf lächen (Typen 09 

und 13) gebi ldet (vgl.  Abb. 6).  Dabei handelt es sich um die geplanten Erweiterungs -

f lächen des Betr iebs.  Auf den gegenwär t ig schon gewerbl ich genutzten Tei lbereichen 

des Plangebietes herrschen hohe Versiegelungsgrade in Form von versiegelten Flä-

chen (Typ 01) aber auch wasserdurchlässigen Belägen (Typ 02) (vgl.  Abb. 5).  Des 

Weiteren gibt es ruderal is ier te Bereiche (Typ 14) auf denen auch Steinablagerungen 

vorkommen (vgl.  Abb.  4).  Der südl iche Tei l  des Plangebietes wird von einem Wohnhaus 

mit  Gar ten (Typ 16) gebildet (vgl.  Abb.  3).  Des Weiteren gibt  es auf  dem Betr iebsge-

lände kleine Rasenf lächen (Typ 04) sowie Einzelbäume und Baumgruppen (Typ 18).  

Das weitere Untersuchungsgebiet  wird im Südosten von der bebauten Or tslage 

Giershagen gebildet.  Der rest l iche Tei l  des Gebiets wird von Grün - und Ackerf lächen 

sowie Waldf lächen gebildet.  Im Nordwesten gibt es ebenfal ls einen Ste inbruch. Inner-

halb des Untersuchungsgebiets bef inden s ich Tei le des FFH -Gebiets „Gewässersystem 

Diemel und Hoppecke“ sowie des EU-Vogelschutzgebiets „Diemel - und Hoppecketal“,  

die s ich etwa 100 Meter west l ich und öst l ich des Vorhabenbereichs erstrecken.   

Innerhalb des Untersuchungsgebiet gibt  es am öst l ichen und westl ichen Rand kleine 

Fl ießgewässer. Dabei handelt es s ich um Osten um das Fl ießgewässer „Si lberbach“ 

und im Westen um das Fl ießgewässer „Kal le Boke“. Beide entwässern in das nördl ich 

f l ießende Fl ießgewässer „Diemel“.   

 
1 Berücks icht igung qua l i ta t iver  Aspekte  be i  de r  Bewer tung von Eingr i f fen in  Natur  und Landschaft  und 

von Ausgle ichs -  oder  Ersatzmaßnahmen  
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Abbi ldung 3: Wohnhaus mit  Gar ten.   

 

Abbi ldung 4: Durch Ablagerungen rudera l is ier te Bere iche.  
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Abbi ldung 5: Betr iebsgelände mit  Ha l len.  

 

Abbi ldung 6: An das gegenwär t ige Betr iebsge lände angrenzende Ackerf lächen.  
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4.2  Übersicht der im Untersuchungsraum vorkommenden, relevanten 

Arten  

Zunächst  f indet zur Vorprüfung des Ar tenspektrums gemäß dem Methodenhandbuch 

zur Ar tenschutzprüfung NRW eine Datenabfragen zu aktuel l  bekannten oder zu erwar-

tenden Vorkommen planungsrelevanter Ar ten stat t.  Dazu f indet eine Auswer tung des 

Fachinformationssystems „Geschützte Ar ten in NRW“ sowie der „Landsch afts informa-

t ionssammlung – @LINFOS“ stat t.  

Das Untersuchungsgebiet und der Vorhabenbereich l iegen im Quadrant 4 des Mess-

t ischblat tes 4518 Madfeld.  

Ar t  

   

Erha l tungszustand 

in NRW (KON)   

Bemerkung zum Vor-

kommen innerha lb  des 

Gel tungsbere iches  

Wissenschaft l icher 

Name  Deutscher Name    

 

Säuget iere  

Myotis daubentoni i  Wasserf ledermaus  G  Nahrungsgast  

Myotis myot is  Großes Mausohr  U  Nahrungsgast  

Myotis nat terer i  Fransenf ledermaus  G  Nahrungsgast  

Vögel  

Accip iter  gent i l is  Habicht  G  Nahrungsgast  

Accip iter  nisus  Sperber  G  Nahrungsgast  

Aegol ius funereus  Raufußkauz  S  

Keine gee igneten Ha-

bi tate im Gebiet vor-

handen  

Alauda ar vens is  Fe ld lerche  U-  

Potenz ie l le Habi tate im 

Gebiet  sowie angren-

zend vorhanden  

Alcedo at th is  Eisvoge l  G  

Keine gee igneten Ha-

bi tate im Gebiet vor-

handen  

Anthus tr iv ia l is  Baumpieper  U-  

Keine gee igneten Ha-

bi tate im Gebiet vor-

handen,  ev t l .  Nah-

rungsgast  

Asio otus  Waldohreule  U  Nahrungsgast  

Bubo bubo  Uhu  G  

Nahrungsgast ,  e in Vor-

kommen des Uhus is t  

im nörd l ichen Ste in-

bruch (Entfernung zum 

Vorhaben ca. 420m) 

veror tet  

Buteo buteo  Mäusebussard  G  Nahrungsgast  

Ciconia  nigra  Schwarzstorch  U  

Keine gee igneten Ha-

bi tate im Gebiet vor-

handen  

Coturn ix coturn ix  Wachte l  U  

Keine gee igneten Habi -

tate im Gebiet  vorhan-

den  

Cuculus canorus  Kuckuck  U-  Nahrungsgast  

Del ichon urb ica  Mehlschwalbe  U  

Nahrungsgast ,  poten-

z ie l le Nester an vor-

handenen Gebäuden  

Dendrocopus medius  Mit te lspecht  G  Nahrungsgast  
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Dryobates minor  Kle inspecht  G  Nahrungsgast  

Dryocopus mar t ius  Schwarzspecht  G  Nahrungsgast  

Fa lco subbuteo  Baumfa lke  U  Nahrungsgast  

Fa lco t innunculus  Turmfa lke  G  Nahrungsgast  

Gal l inula chloropus  Teichhuhn  G  

Keine gee igneten Habi -

tate im Gebiet  vorhan-

den  

Hirundo rust ica  Rauchschwalbe  U-  Nahrungsgast  

Lanius co l lur io  Neuntöter  G -  

Nahrungsgast ,  poten-

z ie l le r  Brut voge l be -

nachbar ter  Fläche 

(Nachweise @l inofs)  

Linar ia cannabina  Bluthänf l ing  U  

Nahrungsgast und po-

tenz ie l ler  Brutvoge l  

Locuste l la naev ia  Fe ldschwir l  U  

Keine gee igneten Habi -

tate im Gebiet  vorhan-

den  

Milvus mi lvus  Rotmi lan  G  Nahrungsgast  

Passer montanus  Fe ldsper l ing  U  

Nahrungsgast und po-

tenz ie l ler  Brutvoge l  

Picus canus  Grauspecht  S  

Nahrungsgast ,  Nach-

weise der  Ar t  l iegen in  

uml iegenden Wäldern 

vor  

Poeci le montanus  Weidenmeise  G  

Keine gee igneten Habi -

tate im Gebiet  vorhan-

den  

Scolopax rust ico la  Waldschnepfe  U  

Keine gee igneten Habi -

tate im Gebiet  vorhan-

den  

Ser inus ser inus  Gir l i t z  U  

Keine gee igneten Habi -

tate im Gebiet  vorhan-

den  

Streptope l ia tur tur  Tur te l taube  S  

Keine gee igneten Habi -

tate im Gebiet  vorhan-

den, Nahrungsgast  

Str ix a luco  Waldkauz  G  

Keine gee igneten Habi -

tate im Gebiet  vorhan-

den, Nahrungsgast  

Sturnus vu lgar is  Star  U  

Nahrungsgast und po-

tenz ie l ler  Brutvoge l  

Ty to a lba  Schle iereule  G  

Keine gee igneten Habi -

tate im Gebiet  vorhan-

den, Nahrungsgast  

Tabel le 1 -  Messt ischb lat tabfragen für  Quadrant 4  im Messt ischb lat t  4518 Madfe ld  
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Eine Datenabfrage der Landschafts informationssammlung (@LINFOS) ergab im Unter-

suchungsgebiet Fundpunkte verschiedener Pf lanzenar ten sowie der Vogelar ten Uhu,  

Neuntöter und Grauspecht.  Innerhalb des Geltungsbereiches (= Vorhabengebiet,  kon-

kreter Eingr if fsbereich) l iegen keine Fundor te vor.   

 

Abbi ldung 7 -  Auswer tung des Fundor tkatasters der Landschaf ts informat ionssammlung  

4.3  Habitatpotenzialanalyse  

Ergänzend zur Abfrage vorhandener Daten wird eine Habitat -Potenzial-Analyse durch-

geführ t.  Dabei wird e ine dif ferenzier te Analyse des jewei l igen Lebensraumpotenzia ls 

in Bezug auf das mögliche Vorkommen einer Ar t durch Auswer tung der vorhandenen 

Daten sowie gegebenenfal ls einer ergänzenden Or tsbegehung und einer Wirkungs-

prognose durchgeführ t.  Im konkreten Fal l  kommt es zur Auswer tung von Luftb i ldern,  

außerdem fand im Apri l  2025 e ine Or tsbegehung stat t.   

Säugetiere  

Fledermäuse: Fledermäuse können im Untersuchungsgebiet  in den Wald - und Sied-

lungsgebieten Quar t iere beziehen. Die umliegenden Wälder haben einen Mindestab-

stand von rund 100 Meter zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes.  Somit können 

Veränderungen oder Beeinträchtigungen der Wälder durch das Vorhaben ausgeschlos -

sen werden. Quar t iere innerhalb der Wälder werden durch das Vorhaben nicht berühr t  

und es ergeben sich keine ar tenschutzrechtl ichen Konf l ikte. Auch vorhandene Quar-

t iere innerhalb des Siedlungsbereiches werden du rch das Vorhaben nicht in Anspruch 

genommen. Innerhalb des Geltungsbereiches (=konkreter Eingr if fsbereich) stel len die 
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Acker- und Grünlandf lächen ein Nahrungshabitat  dar.  Quar t iere können s ich an und 

in den vorhandenen Gebäuden bef inden.  

Die Haselmaus kann im Untersuchungsgebiet in den Waldgebieten vorkommen. D iese 

werden durch das Vorhaben nicht  in Anspruch genommen und erfahren keine Verän-

derungen. Im konkreten Geltungsbereich kann die Ar t aufgrund fehlender geeigneter 

Strukturen ausgeschlossen werden. Das Eintreten ar tenschutzrechtl icher Verbotstat-

bestände gemäß § 44 BNatSchG hinsicht l ich der Haselmaus kann mit hinreichender 

Wahrscheinl ichkeit  ausgeschlossen werden.  

Vögel:  Im Untersuchungsgebiet können eine Vielzahl  unterschiedl icher Vogelar ten ver-

schiedener Gi lden vorkommen. Da die uml iegenden Wälder und der Siedlungsbereich 

nicht d irekt durch das Vorhaben in Anspruch genommen wird und auch keine indirek-

ten Wirkungen durch das Vorhaben auf d iese Räume erwar tet werden, beschränkt  s ich 

die Habitat-Potenzial -Analyse auf den konkreten Geltungsbereich und das angren-

zende Offenland.  

Gebüschbrütende Vogelar ten können in den vorhandenen Gehölzen vor a l lem inner-

halb des vorhandenen Gar tens des Wohnhauses innerhalb des Geltungsbereichs vor-

kommen. In der angrenzenden Agrarlandschaft gibt es wenige Strukturen,  die Nist-

möglichkeiten für d iese Gi lde bieten. Nester kön nen fre i im Astwerk err ichtet  oder 

auch in Bodennähe oder am Boden in den schützenden Gehölzstrukturen angelegt 

werden. Höhlenbrüter  können ebenfal ls  in den Gehölzen des Gar tens vorkommen. Auf 

dem übrigen Betr iebsgelände können Höhlenbrüter aufgrund fehlender geeigneter 

Strukturen nahezu ausgeschlossen werden. An den vorhandenen Gebäuden, Unter-

ständen und Hallen können aber Potenziale für Nischen- bzw. Halbhöhlen-Brüter  vor-

handen sein. Bodenbrüter  des Offenlandes (z.B. Feld lerche) können am Rande des 

räumlichen Geltungsbereiches und den umliegenden Agrarf lächen vorkommen. Horst-

brüter wie Rotmi lan oder Mäusebussard können im Geltungsbereich aufgrund fehlen-

der geeigneter Bäume als Brutvögel ausgeschlossen werden. Eine Nutzung als Nah-

rungshabitat scheint aber wahrscheinl ich.  

Amphibien: Innerhalb des Untersuchungsgebietes können verschiedene terrestr ische 

und aquat ische Lebensräume für Amphiben vorkommen. Da das Vorhaben keine weit  

über den Geltungsbereich hinausragenden Emissionen auslöst ,  beschränkt sich die 

Habitat-Potenzial-Analyse auf den konkreten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

sowie unmit telbar angrenzende Habitate. Der Geltungsbereich weist ke ine Gewässer 

und somit potenziel len Laichhabitate für Amphibien auf.  D ie nächstgelegenen Gewäs-

ser bi lden die Fl ießgewässer „Kal le Boke“ im Westen (Entfernung ca. 450 Meter) und 

„Si lberbach“ im Osten (Entfernung ca. 180 Meter) .  Der Geltungsbereich stel l t  kein 

optimales terrestr isches Habitat für  Amphibien dar,  wobei es jedoch in den ruderal-

sier ten Lagerbereichen und bewachsenen Böschungen und Mauern geeignete terrest-

r ische Habitate für  Amphib ien geben kann. Es werden aber vorwiegend ubiquitäre Ar-

ten wie z.B. Erdkröte (Bufo bufo) erwar tet .  Das Eintreten ar tenschutzrecht l icher Ver-

botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG hinsicht l ich Amph ibien kann mit h inreichender 

Wahrscheinl ichkeit  ausgeschlossen werden.  

Repti l ien: Innerhalb des Untersuchungsgebietes gibt  es potenziel le Habitate für  Rep-

t i l ienar ten.  Insbesondere ein im Norden des Untersuchungsgebietes vorhandener 

Steinbruch bietet e in großes Habitatpotenzial.  Da das Vorhaben aber keine weit  über 

den Geltungsbereich hinausragenden Emissionen auslöst,  beschränkt s ich die Habitat -
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Potenzial-Analyse auf  den konkreten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie un-

mit telbar angrenzende Habitate. Potenziel le Repti l ienhabitate können in den ruderal-

sier ten Lagerf lächen im Westen des gegenwär t igen Betr iebsgeländes vorhanden sein.  

Darüber hinaus weist  der Geltungsbereich jedoch nur ein geringes Potenzial  an Rep-

t i l ienhabitaten auf.   

Grundsätzl ich sind im Geltungsbereich und dessen Nahbereich geeignete Habitate für  

Fledermausar ten und verschiedene Nischen- bzw. Halbhöhlen-Brüter und gebüschbrü -

tende Vogelar ten vorhanden. Auch Bodenbrüter des Offenlandes (v.a. Feldlerche) wer-

den auf  den angrenzenden Ackerf lächen erwar tet.   

Somit s ind im Vorhabenraum Vorkommen europäisch geschützter Ar ten zu erwar ten 

und es f indet  eine Vorprüfung der Wirk faktoren stat t.   

4.4  Bewer tung der Relevanz von Wirkfaktoren auf die Betroffenheit  der 

Ar ten  

Durch das Vorhaben werden verschiedene bau -, anlagen- und betr iebsbedingte Wirk-

faktoren (vgl.  Kap. 2.3) ausgelöst.  Im Folgenden wird die Betrof fenheit  der relevanten 

Ar ten bzw. Ar tengruppen einzeln anhand möglicher vom Projekt ausgehenden Wirk-

faktoren bewer tet.   

Säugetiere: Die im Gebiet gemeldeten Fledermausar ten können das Plangebiet in ers -

ter Lin ie zur Nahrungssuche nutzen. Quar t iere sind vor al lem in den umliegenden Wäl-

dern zu erwar ten. Dennoch kann es in vorhandenen älteren Gebäuden ebenfal ls Fle -

dermausquar t iere geben. Sol lte es zum Abriss von Gebäuden kommen, so sind diese 

zuvor auf Fledermausquar t iere zu untersuchen. Bei  einem posit iven Besatz müssen 

entsprechende zeit l iche Regelungen greifen. Des Weiteren sind verloren gegangene 

Quar t iere auf dem Gelände zu ersetzen, dies kann beispielsweis durch Fledermaus-

kästen real is ier t werden. Einem Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 

BNatSchG kann durch diese Vorgehensweise entgegengewirkt werden. Der Verlust  von 

Nahrungsf lächen durch den Eingr if f  kann aufgrund  der geringen Ausstat tung vernach-

lässigt werden.  

Ein Vorkommen der Haselmaus kann aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen 

im Plangebiet ausgeschlossen werden.  Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG wer-

den nicht ausgelöst.  

Vögel:  Im Bereich des Messtischblat tes s ind verschiedene Vogelar ten verzeichnet,  die 

tei ls als Nahrungsgäste auftreten, te i ls potenziel l  innerhalb des räumlichen Geltungs-

bereichs brüten oder angrenzende Flächen besiedeln.  Mit  der Entwicklung des Gebie -

tes zu einem Gewerbegebiet gehen insbesondere Nahrungsf lächen für diese Ar ten 

verloren. Darüber hinaus können Bruthabitate beeinträchtigt  werden, etwa durch den 

Abriss oder Umbau bestehender Gebäude sowie durch die Entfernung vorhandener 

Gehölze. D ie Err ichtung neuer Hal len führ t  zudem zu einer stärkeren Si lhouet tenwir-

kung, was s ich negativ auf d ie Qual ität der Lebensräume für Bodenbrüter auf benach-

bar ten Flächen auswirken kann.  

Durch diese Eingr if fe könnten Zugr if fsverbote gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

ausgelöst werden, weshalb eine ver t iefende ar tenschutzrecht l iche Prüfung (ASP I I)  

erforderl ich ist.  Diese Prüfung konzentr ier t sich auf jene Ar ten, deren Brutvorkommen 

auf den aktuel len Betr iebsf lächen und den angrenzenden Ackerf lächen nicht 
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ausgeschlossen werden kann. Im vorl iegenden Fal l  betr i f f t  d ies d ie Feld lerche, den 

Bluthänf l ing , die Mehlschwalbe, den Neuntöter ,  den Feldsper l ing  und den Star.  Die 

ver t iefte Prüfung erfolgt anhand von ar tspezif ischen Protokol len,  die d iesem Dokument 

beigefügt sind.  

Repti l ien:  Das Messtischblat t l istet keine planungsrelevanten Repti l ienar ten für den 

betrachteten Bereich. Ferner l iegen auch keine Fundpunkte aus dem Fundor tkataster 

der Landschafts informationssammlung (@linfos)  vor.  Der unmit telbare Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes weist ein geringes Potenzial an Repti l ienhabitaten auf.  

Dennoch g ibt es potenziel le  Habitate in den ruderalsier ten Lagerf läche oder alten 

Mauern.  Eine Auswer tung historischer Luftbi lder zeigen eine Nutzung des Betr iebsge -

ländes seit  dem Ende der 1970er Jahre. Zuvor war d ie Betr iebsf läche Tei l  der offenen 

Agrarlandschaft rund im Giershagen. Die Nutzung als Betr iebsf läche impl iz ier t eine 

permanente Störung (Erschüt terungen,  Vibrat ion, Materialablagerungen, etc.),  sodass 

eine starke Beunruhigung des Gebietes vorl iegt.  Ferner wird ein Vorkommen geschütz-

ter Repti l ienar ten nur mit  geringer Wahrscheinl ichkeit  erwar tet.   

5 Konf liktanalyse  

Die Konf l iktanalyse wird in den beigefügten Ar t - für-Ar t-Protokol len (Kapitel  9)  doku-

mentier t und umfasst mehrere systemat ische Schr it te. Zunächst  erfolgt die ar tspezif i -

sche Prüfung, bei der die Betroffenheit  der jeweil igen Ar t ermit telt  und detai l l ier t  dar-

gestel lt  wird.  Im Anschluss werden in einem zweiten Arbeitsschrit t  mögliche Vermei -

dungsmaßnahmen sowie Aspekte des Risikomanagements integrier t,  um potenzie l le 

negative Auswirkungen zu minimieren.  

Darauf aufbauend wird eine Prognose erstel l t ,  d ie ar tenschutzrechtl iche Verbotstat-

bestände anhand konkreter Fragestel lungen bewer tet.  Hierbei wird analysier t,  ob Tiere 

durch die geplanten Maßnahmen ver letzt oder getötet werden könnten. Zusätzl ich wird 

geprüft,  ob Störungen während sensib ler Phasen wie For tpf lanzung, Aufzucht,  Mauser,  

Überwinterung oder Wanderung den Erhaltungszustand lokaler Populat ionen gefähr-

den könnten.  Weiterhin wird bewer tet,  ob For tpf lanzungs - oder Ruhestät ten entnom-

men, beschädigt oder zerstör t  werden,  ohne dass deren ökologische Funktion im 

räumlichen Kontext erhalten bleibt.  Paral le l dazu wird für Pf lanzen evaluier t,  ob Ent-

nahmen, Schädigungen oder Zerstörungen von Entwicklungsformen oder Standor ten 

erfolgen, die ebenfal ls die ökologische Funktional ität beeinträchtigen würden.  

Abschl ießend wird eine Gesamtbeur tei lung vorgenommen, in der mögl iche Ausnahme-

voraussetzungen gemäß Ar tenschutzrecht überprüft und – fal ls zutreffend – deren Vor-

l iegen oder Erforderl ichkeit  begründet dargestel lt  werden.  

6 Maßnahmenplanung  

6.1  Vermeidungsmaßnahmen (V)  

(V-1):  Baufeldfreimachung im Zeitraum vom 01.10. b is zum 28.02. -  außerhalb der 

gesetzl ichen Brut- und Setzzeiten  

Um Störungen während ihrer besonders sensib len For tpf lanzungs - und Aufzuchtzeiten 

zu vermeiden, ist im Bebauungsplan festzusetzen, dass  die Baufeldfreimachung aus -

schl ießl ich außerhalb der Brut -  und Setzzeit  durchzuführen ist .  Das bedeutet , 
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sämtl iche Maßnahmen zur Räumung des Baufeldes – wie das Entfernen von Gehölzen, 

Sträuchern oder sonstiger Vegetat ion sowie das Freimachen der Fläche von sonst igen 

Strukturen – erfolgen im Zeitraum zwischen dem 1. September und dem 28. Februar.  

Durch diese zeit l iche Beschränkung wird s ichergestel lt ,  dass keine Störungen,  Verlet-

zungen oder Tötungen von brütenden Vögeln, Jungtieren oder anderen besonders ge-

schützten Ar ten auftreten und deren For tpf lanzungs - und Ruhestät ten unversehr t  blei -

ben. Sol lte  ausnahmsweise eine Baufeldfre imachung während der Brut -  und Setzzeit  

unumgänglich sein,  ist vorab eine Kontrol le durch einen fachkundigen Gutachter 

durchzuführen. Werden dabei aktuel le Brutplätze oder andere relevante Vorkommen 

festgestel lt ,  ist  das weitere Vorgehen  mit  der zuständigen Naturschutzbehörde abzu-

st immen, um den Schutz der betroffenen Ar ten s icherzuste l len.  

(V-2): Erhalt  bestehender Gehölzstrukturen  

Zur Sicherung und zum Erhalt  der vorhandenen Gehölzstrukturen ist  im Bebauungs-

plan festzusetzen, dass bestehende Bäume, Hecken und sonst ige Gehölze innerhalb 

des Plangebiets erhalten bleiben und vor baulichen Eingr if fen geschützt werden.  In 

den text l ichen Festsetzungen ist zu regeln,  dass Eingr if fe,  wie das Entfernen, Beschä-

digen oder Beschneiden dieser Gehölzstrukturen, unzulässig sind, sofern sie nicht aus 

Gründen der Verkehrssicherheit  oder zur Umsetzung zwingender Maßnahmen erfor-

derl ich werden.  Die zu schützenden Bereiche sind im Plan eindeutig abzugrenzen und 

während der Bauphase durch geeignete  Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel  das Auf-

stel len von Schutzzäunen, zu s ichern.  Darüber hinaus ist im Fal le  unvermeidbarer Ein-

grif fe eine gleichwer t ige Ersatzpf lanzung innerhalb des Plangebiets vorzusehen, um 

die ökologische Funktion der Gehölzstrukturen dauerhaft zu gewährleisten.  

(V-3): Untersuchung auf Vorkommen von Fledermäusen vor Rückbau  

Vor dem Rückbau vorhandener Gebäude sind diese durch eine fachkundige Person 

während der Aktivitätszeit  der Fledermäuse gezielt  auf das Vorkommen von Fleder-

mausquar t ieren zu untersuchen. D ie Untersuchung umfasst  eine Begehung der Ge -

bäude, insbesondere potenziel ler Ein-  und Ausf lugsöffnungen sowie geeigneter Quar-

t ierstrukturen, und – sofern erforderl ich – den Einsatz von Detektoren zur Erfassung 

der Fledermausaktiv ität.  Sol l ten Fledermausquar t iere festgestel l t  werden, s ind geeig-

nete Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen, Verletzungen oder Tötungen der 

Tiere zu ergreifen. Hierzu zählen die Entwer tung der Quar t iere nach Besatzfreiheits -

kontrol le,  der Einsatz von Einwegeverschlüssen sowie die Durchführung des Rückbaus 

erst nach Freigabe durch die ökologische Baubegle itung. Der Rückbau darf  erst  erfol-

gen, wenn s ichergestel lt  ist,  dass keine Fledermäuse mehr im Gebäude anwesend 

sind.  Der Rückbau darf  erst erfolgen, wenn fachgutachterl ich bestät igt ist,  dass das 

Gebäude f ledermausfrei ist;  d ie hierfür  erforderl ichen Prüf - und Sicherungsmaßnah-

men sind im Rahmen des Abbruch- bzw. Beseit igungsverfahrens nach BauO NRW ar-

tenschutzkonform zu berücksicht igen.  

(V-4): Verwendung insektenschonender Außenbeleuchtung  

Es sind ausschließl ich warmweiße LED -Leuchten mit e iner Farbtemperatur von maxi -

mal 2.700 bis 3.000 Kelvin einzusetzen,  da diese einen besonders geringen Blau - und 

UV-Ante i l  aufweisen und somit  deut l ich weniger Fluginsekten anziehen als herkömmli -

che Leuchtmit tel.  Zusätzl ich werden die Leuchten so konzip ier t ,  dass s ie vol lständig 

nach unten abgeschirmt sind und kein L icht nach oben abstrahlen. Dies reduzier t d ie 

Reichweite des Lichts und verhinder t,  dass Insekten aus größerer Entfernung ange -

lockt werden.  Die Maßnahme trägt maßgeblich zum Schutz der in der Umgebung 
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vorkommenden Fledermäuse und Vögel bei.  Fledermäuse sind auf ein ausreichendes 

Angebot an Fluginsekten als Nahrungsquel le angewiesen. Durch eine insektenfreund-

l iche Beleuchtung wird verhinder t,  dass Insekten in großer Zahl  von den Lichtquellen 

angezogen und dor t  gefangen oder getötet werden.  Gle ichzeit ig ble iben dunkle Berei -

che als Jagdhabitate für Fledermäuse erhalten. Auch Vögel prof it ieren von einer redu-

zier ten nächt l ichen Beleuchtung, da sie weniger desorient ier t werden und ihre Schlaf-

plätze nicht gestör t werden.  

6.2  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (A -CEF)  

(A-CEF-1): Vorgezogene Ersatzmaßnahmen für  die Feldlerche  

Zur Sicherung der ökologischen Funkt ional ität  von  e inem Feldlerchenrevier im Sinne 

des § 44 Absatz 5 Satz 2 und 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) s ind vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen verbindl ich umzusetzen, die folgende Anforderungen er-

fül len:  

•  Räumliche Bindung: Die Maßnahmen müssen im Radius von 2 Ki lometer um das 

jewei l ige Feld lerchenrevier l iegen, um den räumlich -funktionalen Zusammen-

hang nach § 15 Abs.  3 BNatSchG zu wahren.  

•  Zeit l iche Restr ikt ionen: Eine Durchführung von Bodenarbeiten oder Vegeta-

t ionseingrif fen ist zwischen 15.03.  und 01.07. untersagt,  um Störungen während 

der Brut- und Aufzuchtzeit  auszuschl ießen (Ar t.  12 FFH -RL, § 44 Abs. 1 

BNatSchG).  

Für die Auswahl und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für die Feld lerche gelten 

verschiedene al lgemeine Anforderungen,  die die Eignung des Maßnahmenstandor tes 

sicherstel len sol len. Zunächst ist darauf zu achten, dass der Standor t der Maßnahme 

ausre ichend entfernt von potenziel len Stör- und Gefahrenquellen l iegt,  um eine unge -

stör te Nutzung durch die Feldlerche zu ermöglichen.  Das Gelände sol lte offen se in 

und einen weitgehend freien Horizont aufweisen, was bedeutet ,  dass nur wenige oder 

idealerweise keine Gehölze vorhanden s ind. D ie Abstände zu Ver t ikalstrukturen s ind 

dabei einzuhalten:  

-  25m zu Gebüschreihen, Hecken, Gehölze bis 5m; Einzelbäume bis 10 (15)m  

-  50m zu hohen Einzelbäumen > 15m; Hochspannungsfrei le itungen mit  Masthöhe 

bis 40m  

-  75m bei Mischsituat ionen zwischen den Abstandzonen 50/100m  

-  100m bei Baumreihen, Waldkanten bis 15m; Hochspannungsfrei le itungen mit  

Masthöhe 40 – 60m  

-  150m zu ausgeprägten Waldkanten >15m; Hochspannungsfrei le itungen mit  

Masthöhe > 60m  

-  200m bei Gegebenheiten wie 150m, aber zudem ausgeprägte Kulissenwirkung,  

z.B. durch anste igendes Relief,  mehrere paral le l geführ te Hochspannungsfrei -

le itungen davon eine mit Masthöhe >60m  

Einzelne niedrige Buschgruppen bis 1,5m oder e inzelnstehende Kle ingehölze 

(Bäume/Büsche) bis 5m können vernachlässigt  werden.  Hanglagen s ind nur dann ge -

eignet,  wenn der obere Tei l  übersicht l ich ist  und enge Talschluchten vermieden werden 

können. Streifenförmige Maßnahmen sol lten nicht ent lang von stark frequent ier ten 

Feldwegen oder anderen Wegen angelegt werden, um Störungen zu vermeiden.  
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Die Anforderungen an Qual ität und Menge der Ausgle ichsmaßnahmen für die Feld ler-

che orient ieren sich an klaren Orient ierungswer ten . Pro betroffenem Brutpaar ist der 

Umfang der Maßnahmen mindestens im Verhältnis 1:1 zur festgestel lten Beeinträchti -

gung anzusetzen. Kommt es zum vol lständigen Funkt ionsverlust eines Reviers, muss 

die Maßnahme mindestens die lokal übl iche Reviergröße abdecken, wobei e ine Min-

destf läche von 1,0 Hektar einzuhalten ist.  Unter best immten Bedingungen, insbeson-

dere im Ackerland, können auch kle inere Maßnahmenf lächen ausreichend sein,  sofern 

dies fachl ich begründet werden kann. Werden die Ausgleichsmaßnahmen in Form von 

Streifen angelegt,  ist  darauf zu achten, dass die Breite der Stre ifen mehr als 6 ,0 Meter 

beträgt,  idealerweise sogar mehr als 10 ,0 Meter,  wie es die Empfehlungen des LANUV 

(2010) vorsehen.  

Abweichungen von diesen Vorgaben sind in begründeten Einzel fäl len oder bei  beson-

ders günst igen Rahmenbedingungen möglich. Im Regelfal l  so l len bei der Umsetzung 

der Maßnahmen keine Düngemit tel  und Biozide eingesetzt werden, ebenso ist auf  eine 

mechanische Beikrautregulierung zu verzichten. Sofern im Einzelfal l  hier von abgewi -

chen wird,  s ind die Hinweise zur Durchführung im Anwenderhandbuch Ver tragsnatur-

schutz NRW (LANUV 2010) zu beachten.  Darüber hinaus ist  die jahreszeit l iche Wirk-

samkeit der Maßnahmen zu berücksicht igen, beispielsweise s ind Stoppelf lächen nur 

im Winterhalbjahr bei  Anwesenheit  von Feldlerchen ökologisch sinnvol l.  Bei  Ansaaten 

ist grundsätzl ich autochthones Saatgut zu verwenden, um die standor t typische Vege-

tat ion und damit d ie ökologische Funkt ional ität der Maßnahme zu gewährle isten.  

Nach den Hinweisen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschafts -

pf lege und Erholung (LANA) ist eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme dann wirksam,  

wenn die betroffene Lebensstät te aufgrund der Durchführung mindestens die gleiche 

Ausdehnung und/oder eine gleiche oder bessere Qualität  hat und die betroffene Ar t  

diese Lebensstät te während und nach dem Eingrif f  oder Vorhaben nicht  aufgibt  oder 

die betroffene Ar t e ine in räumlichem Zusammenhang neu geschaffene Lebensstät te 

nachweisl ich angenommen hat  oder ihre zeitnahe Besiedlung unter Berücksicht igung 

der besten einschlägigen wissenschaft l ichen Erkenntnisse mit e iner hohen Prognose-

sicherheit  at test ier t  werden kann.  

Für ein betroffenes Revier der Feld lerche ist folgende Maßnahme oder eine vergle ich-

bare im näheren Umfeld, im Regelfal l  n icht weiter als 2 km von Eingrif fsor t entfernt,  

verbindl ich umzusetzen (vgl.  Anhang 9.1) :  

(A-CEF-1-1):  Anlage von Ackerstre ifen oder Parzel len durch Selbstbegrünung oder 

Anlage von Ackerstrei fen oder –f lächen durch dünne Einsaat mit geeignetem Saatgut 

(Blühstre ifen /  Brachen)  

 

Als Ausgleichsmaßnahme kann die Fläche in der Gemarkung Giershagen, Flur 17, Flur-

stück 7/1 mit e iner Größe von rund 8.650 m² herangezogen  werden, auf der auf  etwa 

1.000 m² eine ar tenreiche Blühf läche entwickelt  werden sol l .  Alternat iv  können auch 

vergle ichbare Flächen im Radius von 2 Ki lometern herangezogen werden.  Die Etabl ie -

rung erfolgt  entweder über Selbstbegrünung oder über d ie gezie l te Einsaat einer mög-

l ichst ar tenre ichen, regionaltypischen Wi ldpf lanzenmischung zer t i f iz ier ter Herkunft,  

wobei die Saatgutmenge auf  maximal 50 bis 70 Prozent der übl ichen Aussaatmeng e 

reduzier t  wird, um einen lück igen Pf lanzenbestand zu erreichen. D ie Einsaat erfolgt 

spätestens bis zum 30. Apr i l ,  in kl imat isch trockenen Frühjahrslagen bis spätestens 

Mit te Apr i l .  Im ersten Jahr nach der Einsaat ist e in P f legeschnit t  ab dem 10. Jul i  
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vorzusehen, bei  dem das Mähgut auf der Fläche verbleiben kann; ab dem zweiten Jahr 

erfolgt die Mahd/Mulchung frühestens ab dem 10.  Jul i  oder al ternativ  im ausgehenden 

Winter ab Februar bis spätestens Mit te März, jeweils al ternierend in der Regel auf etwa 

50% der Fläche. Je nach Bestandsentwicklung kann die Fläche turnusmäßig etwa al le 

vier Jahre umgebrochen und neu eingesät werden, um die Lückigkeit  des Bestandes 

zu erhalten und Dominanzen einzelner Ar ten zu vermeiden.   

 

Abbi ldung 8: Lage der gep lanten CEF -Maßnahme für d ie Fe ld lerche.  

 

Abbi ldung 9: F läche zur Entwicklung ei -

ner CEF-Maßnahme für  d ie Feld lerche.  
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(A-CEF-2): Nestkontrol le und Ersatzbrutstät ten für d ie Mehlschwalbe  

Die Mehlschwalbe nutzt Gebäude im Plangebiet potenziel l  a ls Brutstät te, weshalb vor 

Abriss -,  Sanierungs - oder Umbauarbeiten eine zwingende Nestkontrol le durchzufüh-

ren ist.  Werden Nester nachgewiesen, gi l t  e ine Bauzeitenregelung. Arbeiten dürfen 

ausschließl ich zwischen Oktober und Mit te Apr i l  erfolgen, um Störungen während der 

Brutperiode (Mit te Apri l  b is September) zu vermeiden.  Entfernte Nester s ind durch 

Kunstnester zu ersetzen, die spätestens zur nächsten Brutsaison verfügbar sein müs -

sen. Die Anzahl der Nistkästen orient ier t sich an der betroffenen Populat ion – bei  1 

bis 10 Paaren s ind zwei Nistkästen pro Paar vorzusehen,  bei mehr als 10 Paaren sind 

1,5 Kästen pro Paar, mindestens jedoch 20 Stück vorzusehen. Diese werden in Grup-

pen von 6 bis10 Einheiten instal l ier t,  um die koloniear t ige Brutweise der Ar t zu unter-

stützen.  

Die Kunstnester s ind in mindestens 4 Metern Höhe an geeigneten Hauswänden oder 

alternat iv an speziel len Schwalbenhäusern anzubringen. Um Verschmutzungen zu re -

duzieren, können 20–30 Zentimeter breite Schutzbret ter unter den Nestern ange-

bracht werden.  Ein Mindestabstand von 60 Zentimetern zum Dachüberstand ist e inzu-

halten, um die Annahme der Nester durch die Vögel zu gewährleisten. Zur Hygiene 

sind die Kunstnester al le zwei Jahre außerhalb der Brutzeit  zu reinigen, während na-

türl iche Nester unberühr t b leiben müssen.  

Die Maßnahme weist  eine kurzfr ist ige Wirksamkeit von 1 –5 Jahren auf und gi lt  bei  

vorhandenen Populat ionen in der Umgebung als ökologisch gesicher t.  Sie erfül l t  damit 

die Anforderungen an vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nach ar tenschutzrechtl i -

chen Vorgaben,  da s ie unmit telbar nach Umsetzung funkt ionale Brutplätze bereitstel l t  

und so die For tpf lanzung der Ar t sicher t.  

(A-CEF-3): Nestkontrol le und Ersatzbrutstät ten für den Feldsper l ing  

Der Feldsperl ing kann im Geltungsbereich sowohl als Brutvogel in Nischen an beste -

henden Gebäuden a ls auch in natür l ichen Höhlen von Gehölzen vorkommen. Um das 

ar tenschutzrechtl iche Tötungsverbot e inzuhalten, greifen entsprechende Vermei -

dungsmaßnahmen. Dennoch kann es vorkommen, dass For tpf lanzungs - und Ruhestät-

ten entfernt  werden müssen. Vor dem Umbau oder Abr iss eines Gebäudes ist  deshalb 

zu prüfen, ob sich dor t For tpf lanzungs - oder Ruhestät ten des Feldsperl ings bef inden. 

Wird die Ar t  festgestel lt ,  e ignen s ich Nistkästen als kurzfr ist iger Ersatz für  For tpf lan-

zungsstät ten. Pro Brutpaar sol lten mindestens drei  ar tspezif ische Nisthi l fen mit  einem 

Fluglochdurchmesser von 32 Mil l imetern angeboten werden.  Diese Nisthi l fen sind in  

einem Abstand von etwa 50 Metern zueinander und in einer Höhe von mindestens 2,50 

Metern anzubr ingen, sodass sie für Katzen und andere Beutegreifer nicht erreichbar 

sind. D ie Kästen müssen jährl ich außerhalb der Brutzeit  auf  ihre Funkt ionsfähigkeit  

überprüft und von a lten Nestern gereinig t werden. Feldsperl inge nehmen die angebo-

tenen Nisthi l fen häuf ig unmit telbar an, dennoch empfiehlt  es sich, die Kästen mit einer 

Vorlaufze it  von etwa einem Jahr aufzuhängen, um den Vögeln genügend Zeit  zur Er-

kundung und Eingewöhnung zu geben. Die erforderl ichen Strukturen stehen somit 

kurzfr ist ig zur Verfügung, und die Annahme der Nisthi l fen durch den Feldsperl ing gi l t  

a ls gesicher t.  

(A-CEF-4): Nestkontrol le und Ersatzbrutstät ten für den Star  

Der Star kann im Geltungsbereich sowohl in Nischen an bestehenden Gebäuden a ls 

auch in natür l ichen Höhlen von Gehölzen als Brutvogel vorkommen. Um das ar ten-

schutzrecht l iche Tötungsverbot einzuhalten, werden entsprechende 
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Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt.  Dennoch kann es notwendig sein, For tpf lan-

zungs- und Ruhestät ten zu entfernen. Vor dem Umbau oder Abr iss eines Gebäudes ist 

daher zu prüfen, ob sich dor t For tpf lanzungs - oder Ruhestät ten des Stars bef inden. 

Wird die Ar t  festgestel lt ,  sind Nistkästen als kurzfr ist iger Ersatz für  For tpf lanzungs-

stät ten geeignet.  Pro Brutpaar sol lten mindestens dre i ar tspezif ische Nisthi l fen mit 

einem Fluglochdurchmesser von 45 Mil l imetern angeboten werden. Die Anbringung 

der Kästen sol lte in einer Höhe von mehr als vier Metern erfolgen. Zudem sind die 

Nistkästen jähr l ich außerhalb der Brutzeit  auf ihre Funktionsfähigkeit  zu überprüfen 

und von a lten Nestern zu re in igen.  

6.3  Monitoringkonzept  

Das Monitor ing dient  der Überprüfung, ob die umgesetzten Maßnahmen die ökologi -

sche Funkt ional ität  im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG erhalten und die Beeinträch-

t igungen für  geschützte Ar ten tatsächlich vermieden oder ausgeglichen werden.  Eine 

Maßnahme ist erfolgreich, wenn die neu geschaffene Lebensstät te mindestens gleich-

wer t ig zur beeinträchtigten ist und die betroffene Ar t diese nachweis l ich annimmt oder 

eine Besiedlung prognostisch s icher ist.  

Das Monitoringkonzept gl ieder t s ich in drei zentrale Phasen,  die eine umfassende 

Überprüfung der Maßnahmenwirksamkeit  gewährleisten.  

In der ersten Phase – der Basiserhebung (Vorher-Zustand) – wird der Ausgangszu -

stand des Projektgebiets detai l l ier t  erfasst.  Dazu gehören die Kar t ierung vorhandener 

Ar tenvorkommen wie Feldlerchenreviere oder Fledermausquar t iere sowie die Doku-

mentat ion bestehender Habitatstrukturen,  beispielsweise Gehölzbestände od er be -

reits angelegte Lerchenfenster.  D iese Bestandsaufnahme erfolgt  vor Beginn der Maß-

nahmenumsetzung und bi ldet d ie Grundlage für spätere Erfolgskontrol len. D ie Ergeb-

nisse werden durch fotograf ische Erfassung, GIS -gestützte Flächenvermessung und 

die Erstel lung e ines Referenzkatasters systematisch dokument ier t,  um eine reprodu-

zierbare Datengrundlage zu schaffen.  

In der zweiten Phase – dem Umsetzungsmonitor ing – steht d ie Überprüfung der kor-

rekten Maßnahmenumsetzung im Fokus. Hierbei wird kontrol l ier t,  ob die technischen 

Vorgaben eingehalten werden, etwa eine lückige Aussaat der Blühf läche.  Gleichzeit ig 

werden räumliche und zeit l iche Restr ikt ionen geprüft,  wie die Einhaltung von Abstän-

den zu Ver t ikalstrukturen (z.  B. >50 Meter zu Einzelbäumen  höher als 15 m) oder das 

Verbot eine Bearbeitung von Mit te März bis Mit te Jul i .  Abweichungen von den Vorga-

ben sowie ergrif fene Korrekturmaßnahmen – etwa die Nachbesserung von Schutzzäu -

nen – werden protokol l ier t,  um Transparenz und Nachvol lz iehbarkeit  s icherzustel len.  

Die drit te Phase – das Wirkungsmonitoring (Nachher-Zustand) – dient der Erfolgskon-

trol le der umgesetzten Maßnahmen. Quant itat iv  wird dabei die Ar tenpräsenz erfasst,  

beispielsweise durch Revierkar t ierungen der Feldlerche.  Quali tat iv  wird d ie Habitat-

qualität  bewer tet,  indem Parameter wie die Lückigkeit  der Vegetat ion oder das Insek-

tenvorkommen auf Blühstreifen analysier t  werden. Das Monitoring erfolgt in zwei zeit -

l ichen Stufen. Kurzfr ist ig werden 1 bis 2 Jahre nach der Umsetzung erste Ergebnisse 

erhoben, etwa die Brutakt iv ität in Lerchenfenstern. Langfr ist ig f inden a l le  fünf  Jahre 

Kontrol len stat t,  um die Entwicklung von Strukturen wie Gehölzbeständen zu verfolgen 

und die Nachhalt igkeit  der Maßnahmen zu gewährleisten.  



Ar t enschut zrech t l ich e Prü fung   

zum Beb auung sp lan  Nr .  10  "Gewerb egeb ie t  au f  d er  H a ide“  

 

 

-  23 -  

Durch diese Phasen wird sichergestel lt ,  dass die Maßnahmen nicht  nur fachl ich kor-

rekt umgesetzt,  sondern auch langfr ist ig wirksam sind, um die ökologische Funkt iona-

l i tät  im Sinne des Ar tenschutzrechts (§ 44 BNatSchG) zu erhalten.  

7 Ausnahmeprüfung  

-  Es ist keine Ausnahmeprüfung erforderl ich -  

8 Zusammenfassung und Fazit  

8.1  Ergebnis der ar tenschutzrechtlichen Prüfung  

Im Rahmen der ar tenschutzrecht l ichen Prüfung für die geplante Erweiterung des Un-

ternehmensstandor ts im Stadt te i l  G iershagen der Stadt  Marsberg wurde umfassend 

untersucht,  ob durch das Vorhaben Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) ausgelöst werden könnten. Grundlage der Prüfung waren aktuel le  

Geländeerhebungen, die Auswer tung amtl icher Datenbanken sowie eine Analyse der 

vorhandenen Lebensräume und des Ar tenspektrums im Untersuchungsgebiet.  

Im Plangebiet  wurden für Fledermäuse  und verschiedene Vogelar ten (wie Feldlerche,  

Bluthänf l ing, Mehlschwalbe, Neuntöter,  Feldsperl ing und Star)  potenziel le Konf l ikte 

festgestel lt .  D ie Flächen dienen vor al lem als Nahrungshabitat  für Fledermäuse und 

als potenziel ler  Brutraum für Offenland- und Gebäudebrüter.  Für die Haselmaus und 

planungsrelevante Repti l ien- und Amphibienar ten konnten dagegen keine geeigneten 

Habitatstrukturen nachgewiesen werden, sodass für d iese Ar ten das Eintreten ar ten-

schutzrecht l icher Verbotstatbestände mit  hinreichender Wahrscheinl ichkeit  ausge-

schlossen werden kann.  

Um den gesetzl ichen Anforderungen zu genügen und negative Auswirkungen auf 

streng und besonders geschützte Ar ten zu vermeiden, wurden verschiedene Maßnah-

men festgelegt.  Dazu zählen die zeit l iche Begrenzung der Baufeldfreimachung außer-

halb der Brut- und Setzzeiten, der Erhalt  bestehender Gehölzstrukturen, d ie Untersu-

chung auf Fledermausquar t iere vor Rückbauarbeiten sowie der Einsatz insektenscho-

nender Außenbeleuchtung. Ergänzend sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen um-

zusetzen, etwa die Anlage von Blühstreife n und Brachen für d ie Feldlerche, d ie Insta l-

lat ion von Kunstnestern für Mehlschwalben sowie Nisthi l fen für  Feldsperl ing und Star.  

Flankierend werden extensive Dach- und Fassadenbegrünungen als Minderungsmaß-

nahmen empfohlen, um das Nahrungsangebot für Insek tenfresser zu stärken.  

Das Monitor ingkonzept ste l l t  sicher, dass die Wirksamkeit  dieser Maßnahmen über-

prüft und bei Bedarf angepasst wird. Die Maßnahmen gewähr leisten, dass die ökolo-

gischen Funkt ionen der betroffenen Lebensstät ten erhalten bleiben und die lokalen 

Populat ionen der geschützten Ar ten nicht  negativ beeinträchtigt werden. Eine Aus-

nahmeprüfung nach § 45 BNatSchG ist n icht erforderl ich, da durch die geplanten Ver-

meidungs - und Ausgleichsmaßnahmen al le ar tenschutzrechtl ichen Verbotstatbe -

stände vermieden werden können.  
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8.2  Bewer tung der Zulässigkeit des Vorhabens aus ar tenschutzrechtl i -

cher Sicht  

Die ar tenschutzrechtl iche Zulässigkeit  der Gewerbegebietserweiterung in Marsberg -

Giershagen ist gegeben, da durch umfassende Vermeidungs - und Ausgleichsmaßnah-

men al le Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG ausgeschlossen werden können.  

Im Untersuchungsgebiet wurden europäisch geschützte Fledermausar ten als Nah-

rungsgäste sowie prior itäre Vogelar ten nachgewiesen. Potenziel le Konf l ikte ergaben 

sich insbesondere durch:  

•  Habitatverluste für Of fenlandbrüter  

•  Störungen während sensib ler For tpf lanzungsphasen  

•  Beeinträchtigung von Quar t ier- und Nahrungshabitaten durch Lichtemissionen.  

Durch die kombinier te Anwendung von:  

•  Bauzeitenbeschränkungen (01.09. -28.02.)  

•  Erhalt  vorhandener Gehölzstrukturen  

•  Sicherung der Lebensräume durch vorlaufende Ersatzmaßnahmen  

•  Instal lat ion ar tspezif ischer Nisthi l fen  

wird der Erhaltungszustand der lokalen Populat ionen gesicher t .  Die vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen gewähr leisten die ökologische Funkt ional ität der betroffenen 

Lebensstät ten, insbesondere durch Schaffung äquivalenter Ersatzhabitate für  Feldler-

chen.  

Ein Ausnahmeverfahren nach §45 Abs. 7 BNatSchG ist entbehrl ich, da die Maßnah-

menkombination al le ar tenschutzrechtl ichen Verbote wirksam vermeidet.  Das mehr-

stuf ige Monitoringkonzept sicher t die Nachhalt igkeit  der Kompensation durch Erfolgs-

kontrol len und Anpassungsmechanismen.  

9 Anhänge  
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9.1  Art für Ar t Formular „Bluthänf l ing“  

Angaben zur Artenschutzprüfung für  einzelne Arten  
(Für  a l l e  Ar ten ,  d i e  im S inn e e in er  ver t i e f enden  Ar t - fü r -Ar t -B et rach tung  geprü f t  w erden ,  e inze ln  b earbe i ten! )  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:   

Bluthänfling (Linaria cannabina)  

Schutz-  und Gefährdungsstatus der Art  

   ☐    FFH-Anhang IV-Art  

 

   ☒   Europäische Vogelart  

Rote-Liste-Status 

 

Deutschland: 3  

 

Nordrhein-West fa len: 

3  

Messt ischblatt  

 

4518 Q4 

Erhal tungszustand in Nordrhein -West fa len 

 

  ☐    At lant ische Region    ☒   kont inentale  

Region 

 

                       ☐   g rün       günst ig  

                       ☒   gelb       ungünst ig  /  unzu-

re ichend 

                       ☐   rot          schlecht  

 

Erhal tungszustand der lokalen Populat ion  
(Angabe nur  er fo rd er l ich  be i  ev t l .  e rheb l ich er  S tö-

rung  ( I I .3  Nr .2)  oder  vor auss ich t l ich em Au snahm e-

ver fahr en( I I I ) )  

 

  ☐   A     günst ig /  hervorragen  

  ☐   B    günst ig /  gut   

  ☐   C    ungünst ig /  mi t te l -schlecht  

 

Arbeitsschritt  I I .1:  Ermitt lung und Darstel lung der Betroffenheit  der Art  
                                                (ohne d ie  un ter  I I . 2  b eschr i eb enen  Maßn ahm en)  

Der Bluthänf l ing is t  e in  potenzie l ler  Brutvogel  innerhalb des Plangebietes und nutz t  d ie F lä-

chen zudem als Nahrungshabi ta t.  Zu Bauphase kann es zur Zerstörung von For tp f lanzungs - 

und Ruhestätten kommen.  

 

Arbeitsschritt  I I .2:  Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanage-

ments  
Zur  Vermeidung eines Eint retens der Verbotstatbestände wird e ine Zei tregelung zur  Ent fer -

nung von Gehölzen und Baufeld fre imachung auf e inen Zei tpunk t außerhalb der Brut -  und Setz-

zei ten getro ffen.  

 

Arbeitsschritt  I I .3:  Prognose der artenschutzrecht l ichen Verbotstatbestände  
                                                (un ter  Voraussetzung  der  un ter  I I . 2  beschr i eben en  Maßn ahmen )  
Unter Berücksicht igung der Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände e ffekt iv  ver-

mieden werden. Die ökologische Funkt ion ble ibt  im räuml ichen Zusammenhang gewahrt .  In  

der angrenzenden Landschaf t  (Siedlungs - und Waldrand) s tehen ausreichend Ausweichhab i-

tate zur Ver fügung und das Plangebiet  kann bei  entsprechender Durchgrünung auch als Ge-

werbegebiet wieder  durch die Ar t  besiedel t  werden.  

 

1.  Werden evt l .  T iere  ver letz t  oder getötet?                                                                      

☐   ja        ☒   nein  
(auß er  be i  unab wendb aren  Ver le t zungen  o der  Tö tungen,  be i  e inem n ich t  s ign i f i k an t  

 e rhöh tem Tötung sr is iko  o d er  in fo lge  v on  Nr .  3 )  

2.  Werden evt l .  T iere  während der For tp f lanzungs -,  Aufzucht- ,  Mauser - ,                         ☐   

ja        ☒   nein  

Überwinterungs- und Wanderungszei ten so gestört ,  dass s ich der  

Erhal tungszustand der  lokalen Populat ion verschlechtern könnte?  

3.  Werden evt l .  Fortpf lanzungs - und Ruhestät ten aus der Natur entnommen,                 ☐   

ja       ☒   nein beschädigt oder zerstört ,  ohne dass deren ökologische Funkt ion im 
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räuml ichen  

Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

4.  Werden evt l .  wi ld lebende Pf lanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur       ☐   

ja       ☒   nein entnommen, s ie oder ihre Standorte  beschädigt oder zerstör t ,  ohne dass 

deren  

ökologische Funkt ion in räuml ichen Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

 

Arbeitsschritt  I I I :  Beurtei lung der Ausnahmevoraussetzungen  
(wenn  m ind esten s  e in e  der  un ter  I I . 3  genannt en  Frag en  mi t  „ j a“  b eantwor te t  wurd e )  

1.  Ist  das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden                                 ☐   

ja         ☐   nein  

öf fent l ichen Interesses gerecht fert ig t?  

 

Kurze Darste l lung der Bedeutung der Lebensstät ten bzw. der betro f fenen Populat ionen der  

Art  ( lokale Populat ion und Populat ion in  der b iogeograf i schen Region) sowie der zwingenden 

Gründe des überwiegenden ö ffent l ichen Interesses,  d ie für  den Plan/das Vorhab en sprechen 

 

2.  Können zumutbare Al ternat iven ausgeschlossen werden?                                           ☐   

ja         ☐   nein  

 

Kurze Bewertung der  geprüften Al ternat iven bzgl .  Ar tenschutz und Zumutbarkei t .  
 

3.  Wird der Erhal tungszustand der  Populat ionen s ich bei  europäischen Vogelar ten        ☐   

ja         ☐   nein  

nicht verschlechtern bzw.  bei  FFH-Anhang IV-Arten günst ig ble iben?  

 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensator ischen Maßnahmen,  ggf.  Maßnahmen 

des Ris ikomanagements und zu dem Zei trahmen für  deren Real is ierung; ggf.  Verweis auf 

andere Unter lagen.  Ggf.  Dar legung, warum sich der ungünst ige Erha l tungszustand nicht 

wei ter  verschlechtern wird und die Wiederherste l lung eines günst igen Erhal tungszustan-

des nicht  behinder t  wird (bei  FFH-Anhang IV-Arten mi t  ungünst igem Erhal tungszustand) .  
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9.2  Art für Ar t Formular „Feldlerche“  

Angaben zur Artenschutzprüfung für  einzelne Arten  
(Für  a l l e  Ar ten ,  d i e  im S inn e e in er  ver t i e f enden  Ar t - fü r -Ar t -B et rach tung  geprü f t  w erden ,  e inze ln  b earbe i ten! )  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:   

Feldlerche (Alauda arvensis)  
 
Schutz-  und Gefährdungsstatus der Art  

   ☐    FFH-Anhang IV-Art  

 

   ☒   Europäische Vogelart  

Rote-Liste-Status 

 

Deutschland: 3  

 

Nordrhein-West fa len: 

3  

Messt ischblatt  

 

4518 Q4 

Erhal tungszustand in Nordrhein -West fa len 

 

  ☐    At lant ische Region    ☒   kont inentale  

Region 

 

                       ☐   g rün       günst ig  

                       ☒   gelb       ungünst ig  /  unzu-

re ichend 

                       ☐   rot          schlecht  

 

Erhal tungszustand der lokalen Populat ion  
(Angabe nur  er fo rd er l ich  be i  ev t l .  e rheb l ich er  S tö-

rung  ( I I .3  Nr .2)  oder  vor auss ich t l ich em Au snahm e-

ver fahr en( I I I ) )  

 

  ☐   A     günst ig /  hervorragen  

  ☐   B    günst ig /  gut   

  ☐   C    ungünst ig /  mi t te l -schlecht  

 

Arbeitsschritt  I I .1:  Ermitt lung und Darstel lung der Betroffenheit  der Art  
                                                (ohne d ie  un ter  I I . 2  b eschr i eb enen  Maßn ahm en)  

Die Erwei terung des Gewerbegebietes führt  zu k le in f lächigen Ver lusten von Acker f lächen, d ie  

a ls Bruthabi tat  der Feld lerche dienen, jedoch ergibt s ich durch die stärkere Si lhouet tenwir -

kung der err ichtbaren Gebäude eine Verdrängung. Insgesamt er fahren rund 4,6 ha mögl iches 

Bruthabi ta t  e ine Qual i tätsverschlechterung (vgl .  Kar ten Potenzia lanalyse Feldlerche).  Unter  

Annahme einer  maximalen Siedlungsdichte von 5 BP je 10 ha, würde dies  e inen Ver lust  von  

rund 2 BP bedeuten. Das betrachtete  Gebiet l iegt nordwest l ich von Giershagen und is t  stark  

von Kul issen der  angrenzenden Wälder und Siedlung eingerahmt.  Innerhalb  des schmalen 

Offenlandes f inden s ich Einzelhö fe ,  Schuppen sowie Einzelgehölze und Gehölzre ihen, d i e je-

wei ls  wei tere Si lhout tenwirkungen ent fa l ten. Der Lebe nsraum der Feld lerche is t  von diesen 

Strukturen s tark beeint rächt igt ,  sodass der Ansatz  e iner maximalen Siedlungsdichte nicht  d ie  

ört l ichen Verhäl tnisse widerspiegel t  und unverhäl tnismäßig  is t .  Für den Ausgle ich wird des-

halb e in Revier herangezogen .  

 

Arbeitsschritt  I I .2:  Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanage-

ments  
Für die Feld lerche wi rd e ine CEF -  Maßnahme ergr i f fen.  Einzelhei ten können  dem Kapi te l  6 

Maßnahmenplanung des ASB entnommen werden.  

 

Arbeitsschritt  I I .3:  Prognose der artenschutzrecht l ichen Verbotstatbestände  
 (un ter  Vorausset zung  der  u n ter  I I . 2  beschr ieben en  Maßnahm en)  
Die CEF-Maßnahme ist  kurzf r is t ig unmi tte lbar nach Etabl ierung der Vegetat ion bzw. innerhalb  

der nächsten Brutper iode wi rksam.  Es verble iben keine negat iven Auswi rkungen des Vorha-

bens nach Real is ierung der  Maßnahme. Die  ökologische Funk t ion ble ib t  im räuml ichen Zu-

sammenhang gewahrt .  

 

5.  Werden evt l .  T iere  ver letz t  oder getötet?                                                                      

☐   ja       ☒   nein  
(auß er  be i  unab wendb aren  Ver le t zungen  o der  Tö tungen,  be i  e inem n ich t  s ign i f i k an t  

 e rhöh tem Tötung sr is iko  o d er  in fo lge  v on  Nr .  3 )  
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6.  Werden evt l .  T iere  während der For tp f lanzungs -,  Aufzucht- ,  Mauser - ,                          ☐   

ja        ☒   nein  

Überwinterungs- und Wanderungszei ten so gestört ,  dass s ich der  

Erhal tungszustand der  lokalen Populat ion verschlechtern könnte?  

7.  Werden evt l .  Fortpf lanzungs - und Ruhestät ten aus der Natur entnommen,                 ☐   

ja        ☒   nein beschädigt oder zerstört ,  ohne dass deren ökologische Funkt ion im räum-

l ichen  

Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

8.  Werden evt l .  wi ld lebende Pf lanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur       ☐   

ja         ☒   nein entnommen,  s ie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstör t ,  ohne dass 

deren  

ökologische Funkt ion in räuml ichen Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

 

Arbeitsschritt  I I I :  Beurtei lung der Ausnahmevoraussetzungen  
(wenn  m ind esten s  e in e  der  un ter  I I . 3  genannt en  Frag en  mi t  „ j a“  b eantwor te t  wurd e )  

4.  Ist  das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden                                   ☐   

ja         ☐   nein  

öf fent l ichen Interesses gerecht fert ig t?  

 

Kurze Darste l lung der Bedeutung der Lebensstät ten bzw. der betro f fenen Populat ionen der  

Art  ( lokale Populat ion und Populat ion in  der b iogeograf i schen Region) sowie der zwingenden 

Gründe des überwiegenden ö ffent l ichen Interesses,  d ie für  den Plan/das Vorhab en sprechen 

 

5.  Können zumutbare Al ternat iven ausgeschlossen werden?                                            

☐   ja         ☐   nein  

 

Kurze Bewertung der  geprüften Al ternat iven bzgl .  Ar tenschutz und Zumutbarkei t .  
 

6.  Wird der Erhal tungszustand der  Populat ionen s ich bei  europäischen Vogelar ten         ☐   

ja         ☐   nein  

nicht verschlechtern bzw.  bei  FFH-Anhang IV-Arten günst ig ble iben?  

 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensator ischen Maßnahmen,  ggf.  Maßnahmen 

des Ris ikomanagements und zu dem Zei trahmen für  deren Real is ierung; ggf.  Verweis auf 

andere Unter lagen.  Ggf.  Dar legung, warum sich der ungünst ige Erha l tungszustand nicht 

wei ter  verschlechtern wird und die Wiederherste l lung eines günst igen Erhal tungszustan-

des nicht  behinder t  wird (bei  FFH-Anhang IV-Arten mi t  ungünst igem Erhal tungszustand) .  
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9.3  Art für Ar t Formular „Feldsperl ing“  

Angaben zur Artenschutzprüfung für  einzelne Arten  
(Für  a l l e  Ar ten ,  d i e  im S inn e e in er  ver t i e f enden  Ar t - fü r -Ar t -B et rach tung  geprü f t  w erden ,  e inze ln  b earbe i ten! )  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:   

Feldsperling (Passer montanus)  

Schutz-  und Gefährdungsstatus der Art  

   ☐    FFH-Anhang IV-Art  

 

   ☒   Europäische Vogelart  

Rote-Liste-Status 

 

Deutschland: V  

 

Nordrhein-West fa len: 

3  

Messt ischblatt  

 

4518 Q4 

Erhal tungszustand in Nordrhein -West fa len 

 

  ☐    At lant ische Region    ☒   kont inentale  

Region 

 

                       ☐   g rün       günst ig  

                       ☒   gelb       ungünst ig  /  unzu-

re ichend 

                       ☐   rot          schlecht  

 

Erhal tungszustand der lokalen Populat ion  
(Angabe nur  er fo rd er l ich  be i  ev t l .  e rheb l ich er  S tö-

rung  ( I I .3  Nr .2)  oder  vor auss ich t l ich em Au snahm e-

ver fahr en( I I I ) )  

 

  ☐   A     günst ig /  hervorragen  

  ☐   B    günst ig /  gut   

  ☐   C    ungünst ig /  mi t te l -schlecht  

 

Arbeitsschritt  I I .1:  Ermitt lung und Darstel lung der Betroffenheit  der Art  
                                                (ohne d ie  un ter  I I . 2  b eschr i eb enen  Maßn ahm en)  

Der Feldsper l ing  is t  e in  potenzie l le r  Brutvoge l  innerhalb des Plangebietes und nutz t  d ie  F lä-

chen zudem als Nahrungshabi ta t.  Zu Bauphase kann es zur Zerstörung von For tp f lanzungs - 

und Ruhestät ten bei  der Entfernung von Gehölze n aber auch bei  Abr iss- ,  Umbau- oder Sanie-

rungsarbei ten an bestehenden Gebäuden kommen.   

 

Arbeitsschritt  I I .2:  Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanage-

ments  
Zei t l iche Beschränkungen zur Besei t igung von Gehölzen sowie Sanierungs - oder Abr issarbei -

ten an Gebäuden. Des Wei teren s ind Nisthi l fen für  d ie Art  auf dem Betr iebsgelände zu etab-

l ieren.  Nähere Informat ionen können dem Kapi te l  6 Maßnahmenplanung de s ASB entnommen 

werden.  

 

Arbeitsschritt  I I .3:  Prognose der artenschutzrecht l ichen Verbotstatbestände  
(un ter  Vorau ssetzung  d er  un ter  I I . 2  beschr ieben en  Maßnahm en)  
Unter Berücksicht igung der beschr iebenen Maßnahmen (vgl .  Kapi te l  6 Maßnahmenplanung 

ASB)  können Verbotstatbestände e f fekt iv  vermieden werden.  Die ökologische Funkt ion ble ibt  

im räuml ichen Zusammenhang gewahrt .  In  der  angrenzenden Landschaf t  (Siedlungs -  und 

Waldrand) stehen ebenfal ls  Ausweichhabi tate zur Ver fügung und das Plangebiet kann bei  ent-

sprechender  Durchgrünung auch als Gewerbegebiet wieder durch die Ar t  besiedel t  werden.   

 

9.  Werden evt l .  T iere  ver letz t  oder getötet?                                                                      

☐   ja       ☒   nein  
(auß er  be i  unab wendb aren  Ver le t zungen  o der  Tö tungen,  be i  e inem n ich t  s ign i f i k an t  

 e rhöh tem Tötung sr is iko  o d er  in fo lge  v on  Nr .  3 )  

10.  Werden evt l .  T iere  während der For tp f lanzungs -,  Aufzucht- ,  Mauser - ,                          ☐   

ja        ☒   nein  

Überwinterungs- und Wanderungszei ten so gestört ,  dass s ich der  

Erhal tungszustand der  lokalen Populat ion verschlechtern könnte?  
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11.  Werden evt l .  Fortpf lanzungs - und Ruhestät ten aus der Natur entnommen,                 ☐   

ja        ☒   nein beschädigt oder zerstört ,  ohne dass deren ökologische Funkt ion im räum-

l ichen  

Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

12.  Werden evt l .  wi ld lebende Pf lanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur       ☐   

ja         ☒   nein entnommen,  s ie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstör t ,  ohne dass 

deren  

ökologische Funkt ion in räuml ichen Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

 

Arbeitsschritt  I I I :  Beurtei lung der Ausnahmevoraussetzungen  
 (wenn  m indesten s  e ine  d er  un ter  I I . 3  genannten  Fragen  mi t  „ j a“  b eantwor te t  wurd e)  

7.  Ist  das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden                                  ☐   

ja         ☐   nein  

öf fent l ichen Interesses gerecht fert ig t?  

 

Kurze Darste l lung der Bedeutung der Lebensstät ten bzw. der betro f fenen Populat ionen der  

Art  ( lokale Populat ion und Populat ion in  der b iogeograf i schen Region) sowie der zwingenden 

Gründe des überwiegenden ö ffent l ichen Interesses,  d ie für  den Plan/das Vorhab en sprechen 

 

8.  Können zumutbare Al ternat iven ausgeschlossen werden?                                            

☐   ja         ☐   nein  

 

Kurze Bewertung der  geprüften Al ternat iven bzgl .  Ar tenschutz und Zumutbarkei t .  
 

9.  Wird der Erhal tungszustand der  Populat ionen s ich bei  europäischen Vogelar ten         ☐   

ja         ☐   nein  

nicht verschlechtern bzw.  bei  FFH-Anhang IV-Arten günst ig ble iben?  

 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensator ischen Maßnahmen,  ggf.  Maßnahmen 

des Ris ikomanagements und zu dem Zei trahmen für  deren Real is ierung; ggf.  Verweis auf 

andere Unter lagen.  Ggf.  Dar legung, warum sich der ungünst ige Erha l tungszustand nicht 

wei ter  verschlechtern wird und die Wiederherste l lung eines günst igen Erhal tungszustan-

des nicht  behinder t  wird (bei  FFH-Anhang IV-Arten mi t  ungünst igem Erhal tungszustand) .  
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9.4  Art für Ar t Formular „Mehlschwalbe“  

Angaben zur Artenschutzprüfung für  einzelne Arten  
(Für  a l l e  Ar ten ,  d i e  im S inn e e in er  ver t i e f enden  Ar t - fü r -Ar t -B et rach tung  geprü f t  w erden ,  e inze ln  b earbe i ten! )  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:   

Mehlschwalbe (Delichon urbica)  

Schutz-  und Gefährdungsstatus der Art  

   ☐    FFH-Anhang IV-Art  

 

   ☒   Europäische Vogelart  

Rote-Liste-Status 

 

Deutschland: 3  

 

Nordrhein-West fa len: 

3  

Messt ischblatt  

 

4518 Q4 

Erhal tungszustand in Nordrhein -West fa len 

 

  ☐    At lant ische Region    ☒   kont inentale  

Region 

 

                       ☐   g rün       günst ig  

                       ☒   gelb       ungünst ig  /  unzu-

re ichend 

                       ☐   rot          schlecht  

 

Erhal tungszustand der lokalen Populat ion  
(Angabe nur  er fo rd er l ich  be i  ev t l .  e rheb l ich er  S tö-

rung  ( I I .3  Nr .2)  oder  vor auss ich t l ich em Au snahm e-

ver fahr en( I I I ) )  

 

  ☐   A     günst ig /  hervorragen  

  ☐   B    günst ig /  gut   

  ☐   C    ungünst ig /  mi t te l -schlecht  

 

Arbeitsschritt  I I .1:  Ermitt lung und Darstel lung der Betroffenheit  der Art  
                                                (ohne d ie  un ter  I I . 2  b eschr i eb enen  Maßn ahm en)  

Die Mehlschwalbe ist  e in potenzie l ler  Brutvoge l  innerhalb des Plangebietes und nutzt  d ie F lä-

chen zudem als  Nahrungshabi ta t.  Spezie l l  bei  Abr issarbei ten oder Sanierungsarbei ten an Fas-

saden kann es zur Zerstörung von For tp f lanzungs - und Ruhestät ten kommen. Z udem kann es 

durch die Bauphasen zu Störungen während der Fortpf lanzungszei t  kommen.  

 

Arbeitsschritt  I I .2:  Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanage-

ments  
Bei  e inem Abr iss oder Fassadensanierung bestehender Gebäude s ind diese zuvor auf Nester  

der Mehlschwalbe zu kontro l l ie ren. Sind Nester vorhanden , grei f t  e ine Bauzei tenregelung. Die 

Nester  dür fen nur außerhalb der Brutzei t  ent fernt werden und müssen ersetz t  werden. Einzel -

hei ten können dem Kapi te l  6 Maßnahmenplanung de s ASB entnommen werden.  

 

Arbeitsschritt  I I .3:  Prognose der artenschutzrecht l ichen Verbotstatbestände  
(un ter  Vorau ssetzung  d er  un ter  I I . 2  beschr ieben en  Maßnahm en)  
Unter  Berücksicht igung der Maßnahmen können Verbotstatbestände e f fekt iv  vermieden wer-

den.  Es verble iben keine negat iven Auswirkungen. Die  ökologische Funkt ion ble ib t  im räuml i -

chen Zusammenhang gewahrt .     

 

13.  Werden evt l .  T iere  ver letz t  oder getötet?                                                                      

☐   ja       ☒   nein  
(auß er  be i  unab wendb aren  Ver le t zungen  o der  Tö tungen,  be i  e inem n ich t  s ign i f i k an t  

 e rhöh tem Tötung sr is iko  o d er  in fo lge  v on  Nr .  3 )  

14.  Werden evt l .  T iere  während der For tp f lanzungs -,  Aufzucht- ,  Mauser - ,                          ☐   

ja        ☒   nein  

Überwinterungs- und Wanderungszei ten so gestört ,  dass s ich der  

Erhal tungszustand der  lokalen Populat ion verschlechtern könnte?  

15.  Werden evt l .  Fortpf lanzungs - und Ruhestät ten aus der Natur entnommen,                 ☐   

ja        ☒   nein beschädigt oder zerstört ,  ohne dass deren ökologische Funkt ion im 
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räuml ichen  

Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

16.  Werden evt l .  wi ld lebende Pf lanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur       ☐   

ja         ☒   nein entnommen,  s ie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstör t ,  ohne dass 

deren  

ökologische Funkt ion in räuml ichen Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

 

Arbeitsschritt  I I I :  Beurtei lung der Ausnahmevoraussetzungen  
(wenn  m ind esten s  e in e  der  un ter  I I . 3  genannt en  Frag en  mi t  „ j a“  b eantwor te t  wurd e )  

10.  Ist  das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden                                  ☐   

ja         ☐   nein  

öf fent l ichen Interesses gerecht fert ig t?  

 

Kurze Darste l lung der Bedeutung der Lebensstät ten bzw. der betro f fenen Populat ionen der  

Art  ( lokale Populat ion und Populat ion in  der b iogeograf i schen Region) sowie der zwingenden 

Gründe des überwiegenden ö ffent l ichen Interesses,  d ie für  den Plan/das Vorhab en sprechen 

 

11.  Können zumutbare Al ternat iven ausgeschlossen werden?                                            

☐   ja         ☐   nein  

 

Kurze Bewertung der  geprüften Al ternat iven bzgl .  Ar tenschutz und Zumutbarkei t .  
 

12.  Wird der Erhal tungszustand der  Populat ionen s ich bei  europäischen Vogelar ten         ☐   

ja         ☐   nein  

nicht verschlechtern bzw.  bei  FFH-Anhang IV-Arten günst ig ble iben?  

 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensator ischen Maßnahmen,  ggf.  Maßnahmen 

des Ris ikomanagements und zu dem Zei trahmen für  deren Real is ierung; ggf.  Verweis auf 

andere Unter lagen.  Ggf.  Dar legung, warum sich der ungünst ige Erha l tungszustand nicht 

wei ter  verschlechtern wird und die Wiederherste l lung eines günst igen Erhal tungszustan-

des nicht  behinder t  wird (bei  FFH-Anhang IV-Arten mi t  ungünst igem Erhal tungszustand) .  
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9.5  Art für Ar t Formular „Neuntöter“  

Angaben zur Artenschutzprüfung für  einzelne Arten  
(Für  a l l e  Ar ten ,  d i e  im S inn e e in er  ver t i e f enden  Ar t - fü r -Ar t -B et rach tung  geprü f t  w erden ,  e inze ln  b earbe i ten! )  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:   

Neuntöter (Lanius collurio)  

Schutz-  und Gefährdungsstatus der Art  

   ☐    FFH-Anhang IV-Art  

 

   ☒   Europäische Vogelart  

Rote-Liste-Status 

 

Deutschland: *  

 

Nordrhein-West fa len: 

V 

Messt ischblatt  

 

4518 Q4 

Erhal tungszustand in Nordrhein -West fa len 

 

  ☐    At lant ische Region    ☒   kont inentale  

Region 

 

                       ☒   g rün       günst ig  

                       ☐   gelb       ungünst ig  /  unzu-

re ichend 

                       ☐   rot          schlecht  

 

Erhal tungszustand der lokalen Populat ion  
(Angabe nur  er fo rd er l ich  be i  ev t l .  e rheb l ich er  S tö-

rung  ( I I .3  Nr .2)  oder  vor auss ich t l ich em Au snahm e-

ver fahr en( I I I ) )  

 

  ☐   A     günst ig /  hervorragen  

  ☐   B    günst ig /  gut   

  ☐   C    ungünst ig /  mi t te l -schlecht  

 

Arbeitsschritt  I I .1:  Ermitt lung und Darstel lung der Betroffenheit  der Art  
(ohne d ie  un t er  I I . 2  beschr i eben en  Maßnah men )  

Die Ar t  kommt im nahen Umfeld der Planung vor (Datenquel le Fundortkataster @Linfos des 

LANUK). Das Plangebiet wird von der Art  vor a l lem als potenzie l les Nahrungshabi tat  genutzt .  

Während der Bauzei t  kann es zu Störungen der Ar t  kommen.  

 

Arbeitsschritt  I I .2:  Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanage-

ments  
Zur  Vermeidung eines E int re ten  der Verbotstatbestände wird  e ine Zei t regelung zur Ent fernung 

von Gehölzen und Baufeldf re imachung auf e inen Zei tpunk t außerhalb der Brut -  und Setzzei ten 

getrof fen.  

 

Arbeitsschritt  I I .3:  Prognose der artenschutzrecht l ichen Verbotstatbestände  
(un ter  Vorau ssetzung  d er  un ter  I I . 2  beschr ieben en  Maßnahm en)  
Unter Berücksicht igung der Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände e ffekt iv  ver-

mieden werden. Die ökologische Funkt ion ble ibt  im räuml ichen Zusammenhang gewahrt .  In  

der angrenzenden Landschaf t  (Siedlungs - und Waldrand) s tehen ausreichend Ausweichhab i-

tate zur Ver fügung und das Plangebiet  kann bei  entsprechender Durchgrünung auch als Ge-

werbegebiet wieder  durch die Ar t  besiedel t  bzw.  genutzt  werden.  

 

17.  Werden evt l .  T iere  ver letz t  oder getötet?                                                                      

☐   ja       ☒   nein  
(auß er  be i  unab wendb aren  Ver le t zungen  o der  Tö tungen,  be i  e inem n ich t  s ign i f i k an t  

 e rhöh tem Tötung sr is iko  o d er  in fo lge  v on  Nr .  3 )  

18.  Werden evt l .  T iere  während der For tp f lanzungs -,  Aufzucht- ,  Mauser - ,                          ☐   

ja        ☒   nein  

Überwinterungs- und Wanderungszei ten so gestört ,  dass s ich der  

Erhal tungszustand der  lokalen Populat ion verschlechtern könnte?  

19.  Werden evt l .  Fortpf lanzungs - und Ruhestät ten aus der Natur entnommen,                 ☐   

ja        ☒   nein beschädigt oder zerstört ,  ohne dass deren ökologische Funkt ion im 
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räuml ichen  

Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

20.  Werden evt l .  wi ld lebende Pf lanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur       ☐   

ja         ☒   nein entnommen,  s ie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstör t ,  ohne dass 

deren  

ökologische Funkt ion in räuml ichen Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

 

Arbeitsschritt  I I I :  Beurtei lung der Ausnahmevoraussetzungen  
(wenn  m ind esten s  e in e  der  un ter  I I . 3  genannt en  Frag en  mi t  „ j a“  b eantwor te t  wurd e )  

13.  Ist  das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden                                  ☐   

ja         ☐   nein  

öf fent l ichen Interesses gerecht fert ig t?  

 

Kurze Darste l lung der Bedeutung der Lebensstät ten bzw. der betro f fenen Populat ionen der  

Art  ( lokale Populat ion und Populat ion in  der b iogeograf i schen Region) sowie der zwingenden 

Gründe des überwiegenden ö ffent l ichen Interesses,  d ie für  den Plan/das Vorhab en sprechen 

 

14.  Können zumutbare Al ternat iven ausgeschlossen werden?                                            

☐   ja         ☐   nein  

 

Kurze Bewertung der  geprüften Al ternat iven bzgl .  Ar tenschutz und Zumutbarkei t .  
 

15.  Wird der Erhal tungszustand der  Populat ionen s ich bei  europäischen Vogelar ten         ☐   

ja         ☐   nein  

nicht verschlechtern bzw.  bei  FFH-Anhang IV-Arten günst ig ble iben?  

 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensator ischen Maßnahmen,  ggf.  Maßnahmen 

des Ris ikomanagements und zu dem Zei trahmen für  deren Real is ierung; ggf.  Verweis auf 

andere Unter lagen.  Ggf.  Dar legung, warum sich der ungünst ige Erha l tungszustand nicht 

wei ter  verschlechtern wird und die Wiederherste l lung eines günst igen Erhal tungszustan-

des nicht  behinder t  wird (bei  FFH-Anhang IV-Arten mi t  ungünst igem Erhal tungszustand) .  
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9.6  Art für Ar t Formular „Star“  

Angaben zur Artenschutzprüfung für  einzelne Arten  
(Für  a l l e  Ar ten ,  d i e  im S inn e e in er  ver t i e f enden  Ar t - fü r -Ar t -B et rach tung  geprü f t  w erden ,  e inze ln  b earbe i ten! )  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:   

Star (Sturnus vulgaris)  

Schutz-  und Gefährdungsstatus der Art  

   ☐    FFH-Anhang IV-Art  

 

   ☒   Europäische Vogelart  

Rote-Liste-Status 

 

Deutschland: 3  

 

Nordrhein-West fa len: 

3  

Messt ischblatt  

 

4518 Q4 

Erhal tungszustand in Nordrhein -West fa len 

 

  ☐    At lant ische Region    ☒   kont inentale  

Region 

 

                       ☐   g rün       günst ig  

                       ☒   gelb       ungünst ig  /  unzu-

re ichend 

                       ☐   rot          schlecht  

 

Erhal tungszustand der lokalen Populat ion  
(Angabe nur  er fo rd er l ich  be i  ev t l .  e rheb l ich er  S tö-

rung  ( I I .3  Nr .2)  oder  vor auss ich t l ich em Au snahm e-

ver fahr en( I I I ) )  

 

  ☐   A     günst ig /  hervorragen  

  ☐   B    günst ig /  gut   

  ☐   C    ungünst ig /  mi t te l -schlecht  

 

Arbeitsschritt  I I .1:  Ermitt lung und Darstel lung der Betroffenheit  der Art  
(ohne d ie  un t er  I I . 2  beschr i eben en  Maßnah men )  

Der Star is t  e in potenzie l ler  Brutvogel  innerhalb des Plangebietes und nutzt  d ie F lächen zudem 

als Nahrungshabi tat .  Zu Bauphase kann es zur Zerstörung von Fortpf lanzungs - und Ruhestät-

ten bei  der Ent fernung von Gehölze n aber  auch bei  Abr iss - ,  Umbau-  oder  Sanierungsarbei ten 

an bestehenden Gebäuden kommen.  

 

Arbeitsschritt  I I .2:  Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanage-

ments  
Zei t l iche Beschränkungen zur Besei t igung von Gehölzen sowie Sanierungs - oder Abr issarbei -

ten an Gebäuden. Des Wei teren s ind Nisthi l fen für  d ie Art  auf dem Betr iebsgelände zu etab-

l ieren.  Nähere Informat ionen können dem Kapi te l  6 Maßnahmenplanung de s ASB entnommen 

werden.    

 

Arbeitsschritt  I I .3:  Prognose der artenschutzrecht l ichen Verbotstatbestände  
(un ter  Vorau ssetzung  d er  un ter  I I . 2  beschr ieben en  Maßnahm en)  
Unter Berücksicht igung der beschr iebenen Maßnahmen (vgl .  Kapi te l  6 Maßnahmenplanung 

ASB)  können Verbotstatbestände e f fekt iv  vermieden werden.  Die ökologische Funkt ion ble ibt  

im räuml ichen Zusammenhang gewahrt .  In  der  angrenzenden Landschaf t  (Siedlungs -  und 

Waldrand) stehen ebenfal ls  Ausweichhabi tate zur Ver fügung und das Plangebiet kann bei  ent-

sprechender  Durchgrünung auch als Gewerbegebiet wieder durch die Ar t  besiedel t  werden.  

 

21.  Werden evt l .  T iere  ver letz t  oder getötet?                                                                      

☐   ja        ☒   nein  
(auß er  be i  unab wendb aren  Ver le t zungen  o der  Tö tungen,  be i  e inem n ich t  s ign i f i k an t  

 e rhöh tem Tötung sr is iko  o d er  in fo lge  v on  Nr .  3 )  

22.  Werden evt l .  T iere  während der For tp f lanzungs-,  Aufzucht- ,  Mauser - ,                          ☐   

ja        ☒   nein  

Überwinterungs- und Wanderungszei ten so gestört ,  dass s ich der  

Erhal tungszustand der  lokalen Populat ion verschlechtern könnte?  
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23.  Werden evt l .  Fortpf lanzungs - und Ruhestät ten aus der Natur entnommen,                 ☐   

ja        ☒   nein beschädigt oder zerstört ,  ohne dass deren ökologische Funkt ion im räum-

l ichen  

Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

24.  Werden evt l .  wi ld lebende Pf lanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur       ☐   

ja         ☒   nein entnommen,  s ie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstör t ,  ohne dass 

deren  

ökologische Funkt ion in räuml ichen Zusammenhang erhal ten ble ib t?  

 

Arbeitsschritt  I I I :  Beurtei lung der Ausnahmevoraussetzungen  
(wenn  m ind esten s  e in e  der  un ter  I I . 3  genannt en  Frag en  mi t  „ j a“  b eantwor te t  wurd e )  

16.  Ist  das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden                                  ☐   

ja         ☐   nein  

öf fent l ichen Interesses gerecht fert ig t?  

 

Kurze Darste l lung der Bedeutung der Lebensstät ten bzw. der betro f fenen Populat ionen der  

Art  ( lokale Populat ion und Populat ion in  der b iogeograf i schen Region) sowie der zwingenden 

Gründe des überwiegenden ö ffent l ichen Interesses,  d ie für  den Plan/das Vorhab en sprechen 

   

17.  Können zumutbare Al ternat iven ausgeschlossen werden?                                            

☐   ja         ☐   nein  

 

Kurze Bewertung der  geprüften Al ternat iven bzgl .  Ar tenschutz und Zumutbarkei t .  
 

18.  Wird der Erhal tungszustand der  Populat ionen s ich bei  europäischen Vogelar ten         ☐   

ja         ☐   nein  

nicht verschlechtern bzw.  bei  FFH-Anhang IV-Arten günst ig ble iben?  

 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensator ischen Maßnahmen,  ggf.  Maßnahmen 

des Ris ikomanagements und zu dem Zei trahmen für  deren Real is ierung; ggf.  Verweis auf 

andere Unter lagen.  Ggf.  Dar legung, warum sich der ungünst ige Erha l tungszustand nicht 

wei ter  verschlechtern wird und die Wiederherste l lung eines günst igen Erhal tungszustan-

des nicht  behinder t  wird (bei  FFH-Anhang IV-Arten mi t  ungünst igem Erhal tungszustand) .  

 

 




